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Vorbemerkung : 
 
Der Rat der Stadt Leverkusen hat in seiner Sitzung am 04.10.2010 beschlossen, dass vor der politi-
schen Beratung über die Einleitung der notwendigen Bauleitplanverfahren eine Bürgerinformationsver-
anstaltung durchgeführt wird. 
Diese Veranstaltung, in der die ersten Ideen zu dem Projekt vorgestellt worden sind, hat am 22.11.2010 
im Verwaltungsgebäude Goethestraße, Opladen (ehem. Ratssaal) stattgefunden.  
Im Nachgang zur Bürgerinformationsveranstaltung und dem Aufstellungsbeschluss zum Bebauungs-
plan am 21.03.2011 hat sich eine Bürgerinitiative gebildet, die sich für einen Erhalt des derzeit als Grün-
fläche genutzten Geländes ausspricht. Auch wird die Notwendigkeit eines so großen Supermarktes 
bezweifelt.  
 
Diese Bürgerinitiative hat eigenständig zwei Veranstaltungen in 2011 durchgeführt (am 05.04.2011 und 
am 29.09.2011). Hierbei wurden von der Initiative alternative Strukturkonzepte entwickelt, die u.a. die 
Erhaltung bzw. den Ausbau der Grünfläche an der Wuppertalstraße, den Umbau und die Umgestaltung 
des bestehendes Edeka-Marktes an der Wuppertalstraße, sowie der Bebauung an der Ecke Wuppertal-
straße/Burscheider Straße und der ehemaligen Gärtnerei an der Burscheider Straße vorsehen (kleintei-
liger, nicht großflächiger Einzelhandel).  
 
Der im Rahmen der Auslegung bei einer Vielzahl von Stellungnahmen verwendete Sammelbrief bündelt 
noch einmal die Argumente, die im Zuge dieser Bürgerveranstaltungen entwickelt und vorgetragen wur-
den. 
 
Die Planung wurde aufgrund dieser Anregungen und Diskussionen bereits vor der öffentlichen Ausle-
gung in mehreren Punkten gegenüber dem Aufstellungsbeschluss stark geändert :  

• Reduzierung der Gesamtverkaufsfläche auf 1.400 m² 
• Reduzierung der Wohnfläche 
• Reduzierung der Gebäudehöhen deutlich unter der umgebenden Bebauung 
• Zurückrücken der Bebauung von der Straße 
• Zurückstaffelung der Bebauung in Richtung Parkplatzanlage 
• Abstaffelung der auf dem Markt aufstehenden Bebauung 
• Anordnung einer Außengastronomie  

 
In der Entwurfsbegründung vom 08.01.2013 zur öffentlichen Auslegung wurden die vorgetragenen Ar-
gumente ebenfalls aufgegriffen und intensiv abgehandelt. 
 
Im Rahmen der Offenlage wurden nur noch Stellungnahmen für oder gegen das Vorhaben abgegeben. 
Anregungen zur Modifikation des Vorhabens liegen nicht vor. 
 
In diesen Stellungnahmen wurden in der Summe ca. 25 Hauptargumenten vorgetragen, die immer wie-

derholt werden. Abwägungsvorschläge zu diesen Hauptargumenten werden im Folgenden unter - 
 gemacht. 

 
Im Rahmen der dann folgenden einzelnen Stellungnahmen wird, um Wiederholungen zu vermeiden, im 
Falle dieser Hauptargumente nur noch Bezug genommen auf diese Abwägungsvorschläge im Vor-
spann. 
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Abwägungsvorschläge der Verwaltung zu den Hauptargumenten 
 
 

: Untersuchung Alternativstandorte und Abwägungsentscheidung 
 
Gemäß § 1 Abs. 5 BauGB sollen Bauleitpläne eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung gewährleis-
ten. In Kombination mit der Bodenschutzklausel des § 1a BauGB haben Maßnahmen zur Innenentwick-
lung Priorität vor der Nutzung des Freiraums. Von diesem Leitsatz kann nur abgewichen werden, wenn 
ansonsten die städtebaulichen Ziele nicht anders erreicht werden können. Vor diesem Hintergrund stellt 
sich die Frage, ob alternative verträglichere Lösungen möglich wären.  
Im Planverfahren wurden dazu zwei Varianten zum Standort Wuppertalstraße diskutiert:  
 

a) Standort Burscheider Straße 119 im Bereich der ehemaligen Gärtnerei  
b) Umbau des bestehenden Marktes und der bestehenden Parkplatzsituation Wupper-

talstraße 3  
 
a) Die ehemalige Gärtnereifläche an der Burscheider Straße ist neben der Fläche an der 
Wuppertalstraße innerhalb des Nahversorgungszentrums die einzige Freifläche, die einen modernen 
Supermarkt mit einer VK-Fläche von 1200 qm ermöglicht. Hierzu gab es konkrete Planüberlegungen. 
Diese sahen, aufgrund der Hanglage, einen aufgeständerten Baukörper mit Flachdach, der sich zur 
Burscheider Straße eingeschossig, zur Talseite zweigeschossig darstellt, vor. Die Kfz-Stellplatzanlage 
und Anlieferzone des Marktes war im Tiefgeschoss vorgesehen. Dieses Tiefgeschoss sollte über eine 
Rampe, die östlich des Baukörpers verläuft und eine im hinteren, talwärts gelegenen 
Grundstücksbereich angeordnete LKW-Umfahrt erschlossen werden.  
Das geplante Vorhaben lag zu ca. 60 % innerhalb der im Flächennutzungsplan der Stadt Leverkusen 
parallel zur Burscheider Straße dargestellten Mischgebietsfläche (MI) und dem vom Rat der Stadt Le-
verkusen beschlossenen Abgrenzung des Nahversorgungszentrums Bergisch Neukirchen. Ein erhebli-
cher Gebäudeteil und die talwärts gelegene Tiefgaragen-Zufahrt und LKW-Umfahrt überschritt die 
Mischgebietsfläche und die Abgrenzung des  Nahversorgungszentrums und ragte massiv in den land-
schaftlich geprägten Freiraum, der im Flächennutzungsplan als „Fläche für die Landwirtschaft“ darge-
stellt ist.  
Mit Aufschüttungen bis zu 5 m und talseitigen Gebäudehöhen von bis zu 14,5 m aufgrund der starken 
Hanglage stellte die Planung einen starken Eingriff ins Landschaftbild dar.  
Weiterhin konnten aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens (Burscheider Straße: 12 800 Fz / 24 h) 
und der unmittelbaren Nähe zu der signalgeregelten Einmündung „Wuppertal- / Burscheider Straße“ 
Probleme für die Verkehrserschließung nicht ausgeschlossen werden, insbesondere für den Linksab-
biegeverkehr in die Grundstückszufahrt und das Linksausfahren in den öffentlichen Straßenraum.  
Zusammen mit der ortsuntypischen Gebäudestruktur, der größeren Entfernung zum bestehenden Ein-
zelhandel und den damit einhergehenden geringeren Synergieeffekten muss man davon ausgehen, 
dass das Ziel der Fortentwicklung des vorhandenen Ortsteils sowie die Stärkung des Nahversorgungs-
zentrums Bergisch Neukirchen an diesem Standort nicht in dem Maß erreicht werden kann, wie am 
nunmehr gewählten Standort Wuppertalstraße.  
 
b) Zwei wesentliche Punkte machen deutlich, dass auch nicht erwartet werden kann, dass eine Stär-
kung des Nahversorgungszentrums von einem Umbau des bestehenden Marktgebäudes an der 
Wuppertalstraße ausgeht:  
 
- Die Bruttogrundfläche des Erdgeschosses des Bestandsgebäudes beträgt ca. 600 m². Nach eindeuti-
ger Auffassung des Betreibers aber auch der Wirtschaftsförderung Leverkusen GmbH (WFL) und ande-
rer Fachleute aus dem Bereich Handel verlangen moderne Einzelhandelskonzepte für einen wirtschaft-
lichen Betrieb und eine gute Akzeptanz der Kundschaft heutzutage eine ebenerdige Verkaufsfläche von 
mindestens 1200 m². Eine solche ist auch nicht annähernd an diesem Standort zu realisieren.  
 
- Ein zweiter wesentlicher Garant für einen funktionierenden Einzelhandelsstandort sind die der Ver-
kaufsfläche direkt zugeordneten, gut erreichbaren Kfz-Stellplätze in ausreichender Anzahl. Die ange-
dachte Anordnung der Stellplätze auf dem Dach mit einer Anbindung über eine Aufzugsanlage ist nicht 
nur eigentumsrechtlich nicht realisierbar (bei dem Gebäude handelt es sich um eine Eigentümerge-
meinschaft) und für Kunden wenig praktikabel, sondern auch verkehrstechnisch und stadtgestalterisch 
nicht einfach umsetzbar. Die bereits heute vorliegenden Probleme beim Linksabbiegen auf den Park-
platz zwischen Apotheke und Bestandsmarkt (Rückstau in den Kreuzungsbereich etc.) deuten an, dass 
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eine sichere und leistungsfähige Erschließung für das Fahrtenaufkommen eines Lebensmittelmarktes 
aufgrund der Nähe zur Kreuzung mit zahlreichen Problemen verbunden ist. Weiterhin lässt sich eine 
aufgeständerte Stellplatzanlage mit entsprechenden Rampenanlagen etc. nicht als harmonische Ergän-
zung einer bergischen Dorfstruktur gestalten.  
 
Bei dem weiter verfolgten Standort Wuppertalstraße handelt es sich um einen Landschaftsraum bzw. 
eine Grünfläche, die bislang nach § 35 Baugesetzbuch als Außenbereich zu beurteilen ist. Der Umwelt-
bericht kommt zum Ergebnis, dass keine Hinweise auf Ausschlusskriterien gegeben sind, die einer Rea-
lisierung des geplanten Vorhabens entgegenstehen  
Daher wurden nach sorgfältiger/gerechter Abwägung (§ 1 Abs. 7 BauGB) die Alternativen verworfen 
und dem neuen Standort „Wuppertalstraße“ der Vorzug gegeben. Der Eingriff in den Freiraum wurde 
zugunsten der Weiterentwicklung des Einzelhandelsangebotes im Nahversorgungszentrum Bergisch 
Neukirchen, der verkehrstechnisch günstigeren Lage, der durch die Zentralität zu erwartenden Syner-
gieeffekte mit dem bestehenden Einzelhandel und aufgrund der relativ harmonischen Einfügung des 
Gebäudekomplexes in das dörfliche Umfeld als vertretbar angesehen. Der Eingriff in Natur und Land-
schaft kann planerisch bewältigt werden. 
Daher ist unter Abwägung der unterschiedlichen Belange für die Weiterentwicklung des Einzelhandels-
angebotes im Nahversorgungszentrum Bergisch Neukirchen dem neuen Standort „Wuppertalstraße“ 
der Vorzug zu geben und der Eingriff in den Freiraum als vertretbar zu bewerten. 
 
 

: Widerspruch Flächennutzungs-, Landschaftsplan, Nahversorgungszentrum 
 
3.2 Flächennutzungsplan  
Das Planvorhaben widerspricht noch der Darstellung (landwirtschaftliche Fläche) des Flächennut-
zungsplans. Im Rahmen des Aufstellungsverfahrens zum Flächennutzungsplan hatte die Verwaltung 
ursprünglich ein „Städtebauliches Leitbild 2002“ erstellt, das in dem fraglichen Bereich und in der ge-
samten Tallage im Hinterland der Bebauung entlang der Burscheider Straße ein Bauflächenpotential 
darstellte. In der „Planwerkstatt Bergisch Neukirchen“, die am 28.09.2002 unter Beteiligung der Bürger-
schaft stattfand, ist dieses Baupotential zugunsten einer Freiflächendarstellung geändert worden. Dar-
aus resultierend wurde im Flächennutzungsplan eine landwirtschaftliche Fläche dargestellt. Der Flä-
chennutzungsplan wurde so durch die Ratsgremien beschlossen und ist seit 13.03.2006 rechtswirksam. 
Zur Sicherung  der Nahversorgung in Bergisch Neukirchen ist die Errichtung eines zeitgemäßen Su-
permarktes notwendig. Die Standortentscheidung resultiert aus der o.a. Abwägungsentscheidung. Der 
Eingriff in Natur und Landschaft wird planerisch bewältigt 
Insofern erfolgt zur Umsetzung des Nahversorgungskonzeptes eine Änderung des Flächennutzungs-
planes im Parallelverfahren zum Vorhabenbezogenen Bebauungsplan. Zielsetzung ist die Darstellung 
eines Sondergebietes analog zum Bebauungsplanentwurf.  
 
3.3. Nahversorgungskonzept  
Der Vorhabenstandort befindet sich schwerpunktmäßig, nahezu 2/3 der Fläche, in dem vom Rat der 
Stadt Leverkusen beschlossenen Nahversorgungszentrum Bergisch Neukirchen und somit in einem 
Bereich, welcher für die wohnortnahe Versorgung der Stadt Leverkusen gemäß Nahversorgungskon-
zept eine tragende Rolle spielt. Lediglich ein kleiner Teil ragt über die Grenze des Nahversorgungsbe-
reiches hinaus. Das Vorhaben entspricht damit im Grundsatz dem im Nahversorgungskonzept doku-
mentierten Leitgedanken. Es ist beabsichtigt, die Anpassung der Grenzen des Nahversorgungszent-
rums Bergisch Neukirchen zusammen mit anderen Änderungserfordernissen des Nahversorgungskon-
zeptes zu aktualisieren.  
 
3.4. Landschaftsplan  
Das Plangebiet ist im Geltungsbereich des rechtskräftigen Landschaftsplanes von 1987 nicht enthalten. 
Im Vorentwurf des neuen Landschaftsplanes ist das Plangebiet als Fläche ohne Schutzstatus bzw. 
nach Osten angrenzend als Landschaftsschutzgebiet dargestellt. 
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. Zusammenfassung und Abwägung der Umweltbelange 

 
Das Plangebiet wird durch die vorgesehenen Baumaßnahmen einen deutlich anderen Charakter als 
derzeit bekommen. Als Beeinträchtigung der Umweltfaktoren sind die zusätzliche Versiegelung und der 
mit der Nutzung verbundene Verkehr anzusehen.  
Als Ausgleich für diese Beeinträchtigungen sind Versickerung, Dachbegrünung, Gehölz- sowie Baum-
pflanzungen vorgesehen. Die Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung ergibt, dass ein Ausgleich im Plangebiet 
nicht komplett möglich ist, sondern ein Ausgleichsdefizit von 10.015 ÖW (ökologische Werteinheiten) 
verbleibt. Dies wurde von der Unteren Landschaftsbehörde mit einem Wert von 3,00 € pro ÖW bewer-
tet. Damit ergibt sich eine Ausgleichszahlung von 30.045 €, die vom Vorhabenträger in das Ökokonto 
der Stadt Leverkusen eingezahlt werden muss. Entsprechende Regelungen dazu wurden in den Durch-
führungsvertrag nach §12 BauGB aufgenommen. Von diesem Betrag werden Maßnahmen des Natur- 
und Artenschutzes in Bergisch Neukirchen durch die Untere Landschaftsbehörde umgesetzt. Konkret ist 
unter anderem der Bau eines Schwalbenhauses im Plangebiet geplant. 
Generell ergeben sich im Rahmen des Umweltberichtes keine Hinweise auf Ausschlusskriterien, die 
einer Realisierung des geplanten Vorhabens entgegenstehen. Die relevanten Eingriffe der vorliegenden 
Planung in die verschiedenen Schutzgüter können unter Beachtung der Empfehlungen des Umweltbe-
richtes und der Bilanzierung ‚Planung’ im Zusammenwirken mit ergänzenden Maßnahmen durch die 
Stadt Leverkusen als ausgleichbar angesehen werden.  
Bei entsprechender Umsetzung der festgesetzten Vermeidungs-, Minimierungs-und Ausgleichsmaß-
nahmen sind erhebliche und nachhaltige Beeinträchtigungen in den untersuchten Umweltbereichen 
nicht zu erwarten.  
Daher ist die Maßnahme nach sorgfältiger/gerechter Abwägung (§ 1 Abs. 7 BauGB) unter dem Aspekt 
der Entwicklungsmöglichkeit für die Stadt Leverkusen, und hier insbesondere die Ortslage Bergisch 
Neukirchen, vertretbar 
 
 

:  Auswirkungen auf Schutzgut Boden 
 
Die Flächenbilanz innerhalb des Bebauungsplans stellt sich wie folgt dar: 
 
Plangebiet : ca. 5.600 m²  
davon  

• öffentliche Verkehrsfläche: ca. 200 m²  
• Sondergebiet: ca. 5.400 m²  
• Mit Gebäuden überbaute Fläche: ca. 2.100 m² 
• Kfz-Stellplatzfläche ca.  2.000 m² 

 
Im Rahmen der Bebauung wirken Tief- und Hochbauarbeiten auf den Bodenbereich (Versiegelung, 
Störung des natürlichen Bodengefüges) negativ ein. Es werden Flächen für den Gebäudekomplex und 
dessen Erschließung sowie die Parkplatzanlage in Anspruch genommen.  
In Bezug auf den Bestand erhöht sich die komplette Versiegelung (Gebäude, Pflaster u.a.) von ca. 2 % 
auf ca. 80 % des Gesamtareals. 
 
Die Versiegelung auf den Bauflächen stellt die gewichtigste Beeinträchtigung dar. Wie unter    „Unter-
suchung Alternativstandorte und Abwägungsentscheidung“ dargelegt, können die städtebaulichen Ziele 
jedoch nicht anders erreicht werden. Insofern ist unter Berücksichtigung der Ausgleichsmaßnahmen 
(Versickerung, Dachbegrünung etc.) der Eingriff in das Schutzgut Boden vertretbar 
 
 

:   Entstehung von umfangreichen Innenbereichslagen ?  
 
Durch die Genehmigung des geplanten Einzelhandelsprojektes entstehen auf den dahinter liegenden 
Grundstücken (in nordöstlicher Richtung) keine Baurechte, diese Bereiche sind weiterhin nach  
§ 35 Baugesetzbuch (BauGB) (Außenbereich) zu beurteilen.  
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: Kaltluftschneise  
 
Das Plangebiet zeichnet sich aufgrund seiner Lage im ländlich geprägten Osten des Stadtgebietes ab-
seits des lokalen Siedlungs- und Industrieschwerpunktes durch eine vergleichsweise gute Luftqualität 
aus. Überschreitungen gesetzlicher Grenzwerte für die Luftqualität gemäß der 39. BImSchV sind hier 
nicht zu erwarten. 
Die Freiflächen im Bereich des Plangebietes und in der weiteren Umgebung stellen aus stadtklimatisch-
lufthygienischer Sicht vorteilhafte Freiland- und Gartenstadtklimatope (bzw. gem. Klimagutachten von 
1987: Frischluftherkunfts- bzw. durchzugsräume) dar. Aufgrund der Geländetopografie und der Nut-
zungsstruktur muss hier bei durch lokale und regionale Einflüsse bestimmten  Wetterlagen grundsätz-
lich mit Frisch-/Kaltluftströmungen gerechnet werden. Allerdings haben diese im Laufe der Zeit durch 
bauliche Veränderungen an Intensität verloren. Das Bauvorhaben tangiert daher gemäß „Klimagütekar-
te für das Stadtgebiet“ keine der wichtigen Ventilationsbahnen Leverkusens (aus: „Analyse stadtklimati-
scher Gegebenheiten zur Erstellung einer Klimagütekarte für das Gebiet der Stadt Leverkusen, T. 
Wirth, 2000). 
 

: Der dörfliche Charakter wird zerstört 
 
Entsprechend § 1 Baugesetzbuch ist die Erhaltung und Erneuerung, aber auch die Fortentwicklung 
vorhandener Ortsteile ein zentraler Grundsatz der Bebauungsplanung. Dazu gehört auch die Erhal-
tung und Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche. Daher ist es sinnvoll, die planungsrechtlichen 
Grundlagen zu schaffen, die eine Modernisierung und Anpassung des Nahversorgungsangebotes 
durch bedarfsorientierte bauliche Änderungen ermöglichen. 
 
Ca. 200 m vom Plangebiet entfernt befindet sich der historische Stadtkern von Bergisch Neukirchen, 
der stark geprägt ist von denkmalgeschützten Bauten, die sich schwerpunktmäßig um die evangelische 
Kirche, aber auch längs der Burscheider Straße gruppieren.  
In unmittelbarer Nähe des Plangebietes (ca. 50 m südlich) befinden sich die Baudenkmäler Burscheider 
Straße 103, 105, 109 und 111. Für diese greift der Umgebungsschutz gemäß § 9 Abs. 1b DSchG.  
 
Dieses Ensemble aus Fachwerkhäusern ist auch geprägt von kleinteiligen Hofstrukturen, die sich in 
Teilen bis in die zweite und dritte Baureihe erstrecken.  
 
Das Bebauungskonzept greift diese Struktur auf, indem die Dachfläche des Marktes, der überwiegend 
im Gelände verschwindet, mit drei Gebäuden bebaut wird, die sich von den Abmessungen, der Höhen-
entwicklung (Trauf- und Firsthöhen), der Dachform aber auch der hofartigen Anordnung in das Umfeld 
gut einfügen. 
Durch die Kombination von unterschiedlichen überbaubaren Flächen mit unterschiedlichen Höhen-
festsetzungen werden die Baukörperteile differenziert sowohl in ihrer horizontalen als auch vertikalen 
Ausdehnung begrenzt. Insgesamt soll damit das Einfügen des Bauvorhabens und besonders der 
Bauten auf dem Vollsortimenter in das auch durch Denkmäler geprägte Umfeld sicherstellt werden. 
 
Im Bereich der Wuppertalstraße ist aufgrund der Entfernung und der in den letzten Jahrzehnten erfolg-
ten Geländeveränderungen (Aufschüttung Wuppertalstraße etc.) und Neubaumaßnahmen ein direkter 
Zusammenhang mit dem Denkmalbereich nicht mehr erkennbar. 
 
Zusammen mit der, die umgebenden Denkmäler berücksichtigenden Gestaltung des Vorhabens und 
den Vorzügen bzgl. der Stärkung der Nahversorgung und grundsätzlich dem Erhalt der Ortslage ist 
damit die Realisierung des Vorhabens vertretbar. 
 
 

: Leerstandsproblematik und Erreichbarkeit 
 
Um mögliche negative Auswirkungen auf andere Versorgungsbereiche auszuschließen, wurde im April / 
Mai 2012 von dem Büro Stadt + Handel, Dortmund zu dem Vorhaben eine städtebauliche und raumord-
nerische Verträglichkeitsanalyse durchgeführt. Diese kommt zu folgenden Ergebnissen:  

• In Anlehnung an die erfassten Bestandsstrukturen in Bergisch Neukirchen und unter Berück-
sichtigung weiterer kleinflächiger Anbieter ist davon auszugehen, dass die Zentralität im Stadt-
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teil Bergisch Neukirchen im Bereich Nahrungs- und Genussmittel aktuell nur bei rd. 50 % liegt. 
Es bestehen demnach deutliche Kaufkraftabflüsse aus dem Stadtteil. 

• Für die Bestandsstrukturen im Untersuchungsgebiet, welche Nahversorgungsfunktionen in ihren 
jeweiligen Einzugsbereichen übernehmen, ergeben sich bei Zugrundelegung einer Supermarkt-
Neuansiedlung ohne lebensmittelbezogene Nachnutzung des bestehenden Edeka-Marktes an 
der Wuppertalstraße im Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel Umsatzumverteilungen 
i. H. v. rd. 2,3 – 2,7 Mio. Euro bzw. rd. 3 %. Bei einer Neuansiedlung unter der Annahme einer 
fortbestehenden lebensmittelbezogenen Nutzung des Edeka-Bestandsgebäudes ergeben sich 
Umsatzumverteilungen i. H. v. 2,9 – 3,2 Mio. Euro bzw.rd. 4%.Von den Umsatzumverteilungen 
sind insbesondere die systemähnlichen Supermärkte in räumlicher Nähe zum Vorhabenstand-
ort betroffen. Vorhabenbedingte Marktaufgaben und eine damit einhergehende Beeinträchti-
gung der wohnortnahen Versorgungsstrukturen sind aufgrund der geringen prozentualen Um-
satzumverteilungen jedoch nicht zu erwarten. Auch für die in Bergisch Neukirchen ansässigen 
Hofläden ergeben sich keine nennenswerten negativen Auswirkungen. Die Hofläden fungieren 
mit einem begrenzten Warensortiment als qualitative Ergänzung der Lebensmittelmärkte und 
übernehmen keine vollständige Nahversorgungsfunktion. Zwar kommt es durch das Vorhaben 
zu einer Verbesserung des Frischeangebotes im zentralen Versorgungsbereich und damit zu 
einer Steigerung des Wettbewerbs in diesem Segment, jedoch sind die Überschneidungen mit 
dem Kundenstamm der Hofläden als gering einzuschätzen. 

 
Die zentrale Lage der Nahversorgungszentren in den Stadtteilen ist planerisch bewusst so gewählt, um 
eine möglichst gute Erreichbarkeit auch zu Fuß für den gesamten Stadtteil zu gewährleisten. Aufgrund 
der zahlreichen Anregungen im Rahmen der Offenlage kann davon ausgegangen werden, dass ein 
nicht unerheblicher Teil des Einkaufsverkehrs für den täglichen Bedarf Richtung Opladen und Burscheid 
durch den neuen Vollsortimenter nach Errichtung des Vorhabens entfällt. 
 
 

: Ortsunverträgliche Verkehrszunahme  
 
Bezüglich der Verkehrserschließung wurde im Juli 2012 eine Verkehrsuntersuchung vom Büro Schüß-
ler-Plan, Köln durchgeführt. Im Rahmen dieser Untersuchung wird das aus den geplanten Nutzungen 
aber auch das aus noch geplanten Baulanderschließungen gemäß Flächennutzungsplan zu erwartende 
Fahrtenaufkommen ermittelt und dargestellt, wie eine leistungsfähige und sichere Erschließung erreicht 
wird und ob zusätzliche bauliche Maßnahmen im Straßenraum erforderlich sind.  
 
Die Untersuchung kommt zu folgenden Ergebnissen:  
 

• An dem bereits heute hoch belasteten Knotenpunkt Burscheider-Straße / Wuppertalstraße ist 
durch den geplanten Lebensmittelmarkt eine geringe Verkehrszunahme von ca. 50 Kfz/h in der 
Nachmittagsspitzenstunde zu erwarten 

• Die geplante Nutzung kann mit der geplanten Anbindung an die Wuppertalstraße leistungsfähig 
erschlossen werden. Insgesamt ist im Einmündungsbereich eine gute Verkehrsqualität zu er-
warten. Spürbare Behinderungen des fließenden Verkehrs durch ein- oder ausbiegende Fahr-
zeuge sind nicht zu erwarten.  

• Bauliche Änderungen in der Wuppertalstraße sind weder aus Gründen der Leistungsfähigkeit 
oder der Verkehrssicherheit erforderlich. Lediglich im Bereich der Kreuzung Wuppertalstraße / 
Burscheider Straße ist die Schaltung der Lichtsignalanlage geringfügig zu ändern, um die Leis-
tungsfähigkeit zu optimieren.  

• Zusammenfassend ist festzustellen, dass aus verkehrsplanerischer Sicht keine Bedenken ge-
gen die Realisierung des Bauvorhabens bestehen.  

 
Die Kosten für die  Änderung der Schaltung der Lichtsignalanlage trägt der Investor. Die Kostenrege-
lung ist innerhalb des Durchführungsvertrages zum Vorhabenbezogenen Bebauungsplan geregelt. 
 
Etwaige verbotswidrige Schleichweg-Verkehre in tlw. für den Durchgangsverkehr gesperrten Anlieger-
straßen, wie z.B. Neukronenberger Straße, Zum Claashäuschen, Atzlenbacher Straße, können nicht 
Gegenstand der Abwägungsentscheidung innerhalb des Bebauungsplanverfahrens sein.  
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: Lärmemissionen 
 
Im Rahmen einer schalltechnischen Untersuchung vom 08.09.2012 wurde vom Büro Kramer Schall-
technik GmbH die Geräuschsituation im Bereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans V 19/II „Su-
permarkt Bergisch Neukirchen“ untersucht. Dabei wurden folgende Punkte betrachtet und wie folgt be-
urteilt: 
 

• Betriebsgeräuschsituation durch das Bauvorhaben (Supermarkt) bezogen auf angrenzende 
schutzbedürftige Nutzungen nach TA Lärm:  
Vergleicht man die ermittelten Beurteilungspegel durch alle Geräuschquellen im Zusammen-
hang mit dem Bauvorhaben (SB-Markt usw.) mit den Immissionsrichtwerten, so wird ersichtlich, 
dass diese am maßgeblichen Immissionsort außerhalb des Bauvorhabens und an allen übrigen 
Bereichen der Nutzungen oberhalb des SB-Marktes zur Tages- und Nachtzeit eingehalten wer-
den. Auch an der Nordwestfassade des nächsten geplanten Gebäudes zum Parkplatz hin wird 
der Immissionsrichtwert zur Tageszeit aufgrund der Mischnutzung Handel / Wohnen und der 
damit einhergehenden MI-Einstufung eingehalten. 

• Verkehrsgeräuschsituation durch den Quell- und Zielverkehr des Plangebiets auf öffentlichen 
Verkehrswegen auf der Basis der 16. BImSchV und der TA Lärm:  
Danach ist der plangebietsbezogene Verkehr und der Betriebsverkehr des Plangebiets auf öf-
fentlichen Verkehrsflächen hier nicht beurteilungsrelevant, da nur eine Erhöhung unterhalb des 
Relevanzkriteriums von 3 dB (A) stattfindet. 

• Die allgemeine Verkehrsgeräuschsituation durch öffentliche Verkehrswege (Straßen) im Bereich 
schutzbedürftiger Nutzungen des Plangebiets nach RLS-90 und nach DIN 18005 "Schallschutz 
im Städtebau":  
Bei einer Beurteilung nach DIN 18005 werden die Verkehrsgeräusch-Orientierungswerte aus 
Beiblatt 1 für WA- und MI-Gebiete (hier für das Sondergebiet ergänzend herangezogen) mit den 
Berechnungsergebnissen verglichen. Es wird ersichtlich, dass diese bereits heute tags und 
nachts überschritten werden. An weiter zurückliegenden oder abgewandten Gebäudeseiten 
werden die Orientierungswerte eingehalten. Wegen der festgestellten Überschreitungen der 
Orientierungswerte wurden mögliche Schallminderungsmaßnahmen untersucht. Aktive Schall-
schutzmaßnahmen mit dem Ziel, die Verkehrsgeräusche wirkungsvoll abzuschirmen, sind an 
der Wuppertalstraße nicht realisierbar. Zur Sicherstellung eines ausreichenden Schallschutzes 
in den Gebäuden wurden passive Schallschutzmaßnahmen in Form von Mindestanforderungen 
an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen (Fenster, Wände und Dächer ausgebauter 
Dachgeschosse) schutzbedürftiger Nutzungen nach DIN 4109 [6] ausgelegt. Danach ist nur an 
einer Gebäudeseite direkt an der Wuppertalstraße der Lärmpegelbereich IV und für Teile der 
Querseiten der Lärmpegelbereich III erforderlich.  

 
Insgesamt kommt die Untersuchung zu dem Ergebnis, dass die geplante Errichtung eines Verbrau-
chermarktes und weiterer Nutzungen im Rahmen des vorhabenbezogenen Bebauungsplans V 19/II 
„Supermarkt Bergisch Neukirchen“ somit aus schalltechnischer Sicht wie geplant realisiert werden kann. 
Zur Sicherstellung der Voraussetzungen werden Festsetzungen von Lärmpegelbereichen sowie fens-
terunabhängige Lüftungseinrichtungen an Schlafräumen in den Bebauungsplan aufgenommen. 
 
 

: Warum an dieser Stelle seniorengerechtes Wohnen ? 
 
Nach Aussage des Fachbereichs Soziales bildet Bergisch Neukirchen einen „weißen Fleck“ auf der 
Stadtkarte von Leverkusen bezüglich des  Angebots für Seniorenwohnen. Daher sollen zusätzlich ca. 
15 – 20 altengerechte Wohnungen geplant werden, die im Rahmen der sich abzeichnenden demografi-
schen Entwicklung das Verbleiben älterer Menschen im Ortsteil ermöglichen. Die zentrale Lage mit der 
fußläufigen Erreichbarkeit der für den täglichen Bedarf wichtigen Einrichtungen trägt dazu bei, dass 
ältere Mitbürger möglichst lange selbstständig leben können. 
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 : Vorgelagerte Standortentscheidung 
 
Im Jahr 2009 /2010 wurden bei der Verwaltung zwei konkurrierende Investorenanfragen zur Errichtung 
von großflächigen Vollsortiment-Supermärkten in Bergisch Neukirchen eingereicht. Einmal an der Bur-
scheider – und einmal an der Wuppertalstraße. 
Diese Standortfrage wurde in den Gremien des Rates der Stadt Leverkusen ausführlich diskutiert und 
am 4.10.2010 zugunsten der Wuppertalstraße entschieden. Die Verwaltung wurde beauftragt, dass 
Verfahren für die Wuppertalstraße weiterzuverfolgen.  
 
 

 : Darstellung im neuen Landschaftsplan 
 
Das Plangebiet ist im Geltungsbereich des rechtskräftigen Landschaftsplanes von 1987 nicht enthalten. 
Im Vorentwurf des neuen Landschaftsplanes ist das Plangebiet als Fläche ohne Schutzstatus bzw. 
nach Osten angrenzend als Landschaftsschutzgebiet dargestellt. Aufgrund des Verfahrens zur Ände-
rung des Flächennutzungsplanes, des Verfahrens zur Aufstellung eines Bebauungsplanes und der im 
Rahmen der Erarbeitung der Bauleitpläne gewonnenen und im jeweiligen Umweltbericht niedergelegten 
Erkenntnisse wurde die betroffene Fläche im Landschaftsplan-Vorentwurf ohne Schutzstatus dargestellt 
(gelbe Flächeneinfärbung im Landschaftsplan-Vorentwurf). Im weiteren Verfahren zur Aufstellung des 
Landschaftsplanes wird die Grenze des vorgesehenen östlich gelegenen Landschaftsschutzgebietes 
entsprechend angepasst. Entsprechend der gesetzlichen Vorgaben des Landschaftsgesetzes Nord-
rhein-Westfalen erstreckt sich der Geltungsbereich des Landschaftsplans auf den baulichen Außenbe-
reich im Sinne des Bauplanungsrechts. Nach fachlicher Prüfung werden Flächen, Teile von Natur und 
Landschaft, als Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, besonders geschützte Landschaftsbe-
standteile oder Naturdenkmale festgesetzt. Flächen die nach fachlicher Prüfung den Anforderungen an 
den entsprechenden Schutzstatus nicht genügen, werden innerhalb des Geltungsbereiches des Land-
schaftsplanes bzw. des Landschaftsplan-Vorentwurfes als Flächen ohne Schutzstatus dargestellt (gelbe 
Flächeneinfärbung im Landschaftsplan-Vorentwurf). Diese Darstellung (gelbe Flächeneinfärbung) wur-
de u. a. auch für Kleingartenanlagen, gestaltete Parkanlagen, Friedhöfe und im Zusammenhang mit 
Freiraumbereichen in den Geltungsbereich des Landschaftsplan-Vorentwurf miteinbezogene Fernver-
kehrsstraßen gewählt. 
 
 

 : Fehler in der Eingriffsbilanzierung ? 
 
Die Methode und Berechnung zur Eingriffs- und Ausgleichsbilanz wurde von der Landschaftsarchitektin 
Yvonne Göckemeyer in Abstimmung mit dem Fachbereich Umwelt ausgewählt bzw. aufgestellt. Ge-
wählt wurde das Verfahren 'Bewertung von Eingriffen in Natur und Landschaft - Arbeitshilfe für die Bau-
leitplanung' vom MWSKS (Ministerium für Städtebau und Wohnen Kultur und Sport + MUNLV (Ministe-
rium für Umwelt und Naturschutz Landwirtschaft und Verbraucherschutz) des Landes ,Nordrhein-
Westfalen Mai 2001. Rechnerische oder methodische Fehler sind nicht bekannt.  
 
 

: Ausschluss vorgezogene Baugenehmigung 
 
Die Entscheidungen der politischen Gremien – hier der Beschluss der Bezirksvertretung über den An-
trag (Ausschluss einer Baugenehmigung vor Satzungsbeschluss) - unterliegen nicht der Abwägungs-
entscheidung innerhalb des Bebauungsplanverfahrens. Im Übrigen ist aufgrund der gesetzlichen Rege-
lungen vor der Abwägungsentscheidung des Rates über die eingegangenen Stellungnahmen keine 
materielle Planreife im Sinne von § 33 Abs. 1 Nr. 2 BauGB gegeben und damit kann keine Baugeneh-
migung erteilt werden. 
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: Stadt ist befangen 
 
Es ist Wille des Rates der Stadt Leverkusen, aufgrund der Finanzlage die Vermarktung städtischer Flä-
chen bevorzugt voranzutreiben. Daher ist es zu begrüßen, dass die Stadt Leverkusen hier finanzielle 
Einnahmen erzielen kann. Die fiskalischen Interessen der Stadt Leverkusen stellen keine städtebauli-
chen Belange dar und sind daher bei der Abwägung nicht zu berücksichtigen. Unabhängig von der Ein-
nahmesituation steht die stadtentwicklungspolitische Zielsetzung, die Nahversorgung zu stärken, im 
Vordergrund. 
 
 

: Nachnutzung ehemaliges Gärtnereigrundstück 
 
Der Grundstückseigentümer der „Alten Gärtnerei Zeidler“ kann im Rahmen der bau- und planungsrecht-
lichen Rahmenbedingungen über die bauliche Nutzung seines Grundstücks entscheiden. Seitens der 
Stadt Leverkusen besteht hier keine Möglichkeit, eine Wohnbauplanung zu forcieren. 
 
 

: Verkehrssicherheit:  
 
Die Verkehrsuntersuchung aus Juli 2012 vom Büro Schüßler-Plan, Köln enthält zum Thema Verkehrs-
sicherheit folgende Aussagen: 
Auf der Nordseite der Wuppertalstraße liegen zukünftig der geplante Lebensmittelmarkt und der beste-
hende ALDI-Markt nebeneinander. Es ist daher zu erwarten, dass zahlreiche Kunden beide Märkte 
aufsuchen um Einkäufe zu erledigen. Infolge dessen werden auch Fahrten zwischen beiden Parkplät-
zen stattfinden, die nur kurz über die Wuppertalstraße führen. Aus verkehrlicher Sicht ist daher anzu-
streben, dass beide Parkplätze unmittelbar, zumindest fußläufig, miteinander verbunden werden, weil 
dann die Anzahl der Fahrten über die Wuppertalstraße zwischen beiden Märkten reduziert werden 
kann. Geplant ist an zentraler Stelle eine fußläufige und für Einkaufswagen geeignete Verbindung (max. 
6% Gefälle) zwischen der Stellplatzanlage des neuen Vollsortimenters und dem bestehenden ALDI-
Markt zu errichten. 
Da beide Märkte nebeneinander liegen, ist keine Zunahme der Fußgängerquerungen über die Wupper-
talstraße zu erwarten. Im Gegensatz zur heutigen Situation ist sogar eher davon auszugehen, dass sich 
die Anzahl der querenden Fußgänger reduziert, weil für einen Fußweg zwischen dem Lebensmittel-
markt und dem ALDI-Markt zukünftig keine Überquerung der Wuppertalstraße mehr erforderlich ist.  
Im Kreuzungsbereich Wuppertalstraße / Burscheider Straße ist eine signalisierte Fußgängerquerung 
vorhanden. Damit besteht eine gesicherte Querungsmöglichkeit zwischen den Einkaufsnutzungen auf 
der Nordseite der Wuppertalstraße und den anderen Einzelhandelsnutzungen und Dienstleistungsan-
geboten entlang der Burscheider Straße.  
Eine zusätzliche Querungshilfe für Fußgänger ist daher aus verkehrlicher Sicht nicht erforderlich.  
 
Außerdem ist festzustellen, dass aufgrund des vorhandenen Trennprofiles des Straßenquerschnittes 
(beidseitiger Bürgersteig), der Tempo 30-Zone im Bereich der Schule und den signalisierten Übergän-
gen im Bereich des Knotenpunktes Burscheider Straße und im Bereich der Schule die geplante Er-
schließung eine angemessene Verkehrssicherheit ermöglicht und eine Verminderung der Verkehrssi-
cherheit im Bereich der Wuppertalstraße als Schulweg durch den zusätzlichen Verkehr nicht zu erwar-
ten ist. 
Auch die heute kritische Verkehrssituation auf der Wuppertalstraße zwischen bestehendem EDEKA-
Markt und Kreuzung Wuppertalstraße / Burscheider Straße wird durch das neue Vorhaben entschärft 
und die Verkehrssicherheit eher verbessert.. 
 
 

: Luftqualität 
 
Das Plangebiet zeichnet sich aufgrund seiner Lage im ländlich geprägten Osten des Stadtgebietes ab-
seits des lokalen Siedlungs- und Industrieschwerpunktes durch eine vergleichsweise gute Luftqualität 
aus. Die Gefahr der Überschreitung gesetzlicher Grenzwerte für die Luftqualität gem. 39. BImSchV ist 
hier nicht gegeben. 
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Nach Realisierung der Baumaßnahme werden durch die neuen Baumassen vor allem im Sommer 
Thermikbewegungen mit der entsprechenden Staubverwirbelung auftreten. Die geplanten Ein- und Be-
grünungsmaßnahmen sind hier in der Lage, durch Beschattung und Verdunstung die negativen Effekte 
deutlich abzumindern. Auch bewirken Gehölze u.a. durch die Blattoberflächen ein hohes Maß an 
Staubbindung und damit auch Luftreinigung. Auch Dachbegrünung trägt wesentlich zur Verbesserung 
der Luftqualität bei. So ist z.B. schon 1 m² extensive Begrünung in der Lage, etwa 8 g Feinstaub und 
350 g Kohlenstoff im Jahr zu binden. 
 
 

: Die Versorgungssituation ist vollkommen ausreichend 
 
Das Nahversorgungszentrum Bergisch Neukirchen ist, unter anderem bedingt durch die historische, 
zum Teil denkmalgeschützte Bebauung, überwiegend kleinteilig strukturiert. Mit Ausnahme des ALDI-
Marktes an der Wuppertalstraße mit einer Verkaufsfläche von ca. 800 m² gibt es nur kleine Ladenein-
heiten mit Verkaufsflächen bis maximal ca. 600 m². Bedingt durch den Strukturwandel im Einzelhandel 
kann nicht darauf vertraut werden, dass der vorhandene Einzelhandelsbesatz dauerhaft erhalten bleibt.  
 
Das im Zusammenhang mit diesem Vorhaben in Auftrag gegebene Einzelhandelsgutachten vom April / 
Mai 2012 von Stadt + Handel, Dortmund kommt zu dem Ergebnis, dass in Anlehnung an die erfassten 
Bestandsstrukturen in Bergisch Neukirchen und unter Berücksichtigung weiterer kleinflächiger Anbieter 
davon auszugehen ist, dass die Zentralität im Stadtteil Bergisch Neukirchen im Bereich Nahrungs- und 
Genussmittel aktuell bei rund 50 % liegt. Es bestehen demnach deutliche Kaufkraftabflüsse aus dem 
Stadtteil. Darüber hinaus hat mit Schreiben vom 05.06.2013 die EDEKA Rhein-Ruhr schriftlich mitge-
teilt, dass der in Bergisch Neukirchen vorhandene Lebensmittelmarkt aufgrund der deutlich zu geringen 
Verkaufs- und Lagerfläche, den mangelnden Parkmöglichkeiten in der jetzigen Form nicht mehr länger 
aufrechterhalten werden kann. 
 
Zur Fortentwicklung vorhandener Ortsteile sowie zur Erhaltung und Entwicklung zentraler Versorgungs-
bereiche im Sinne von § 1 Abs. 6 Nr. 4 Baugesetzbuch ist es daher sinnvoll, die planungsrechtlichen 
Grundlagen zu schaffen, die eine Modernisierung und Anpassung des Nahversorgungsangebotes durch 
bedarfsorientierte bauliche Änderungen ermöglichen.  
Planungsziel ist somit die Entwicklung einer Fläche zur Errichtung eines zeitgemäßen Vollsortiment-
Supermarktes in Bergisch Neukirchen. Der Markt dient der Sicherung, Stärkung und Weiterentwicklung 
der bestehenden Einzelhandelsangebote im Stadtteil. Die nachhaltige Sicherung des Vollsortiment- 
angebotes ergänzt dabei die Nahversorgungsfunktion des bestehenden Discounters und sorgt für den 
Erhalt der Attraktivität des Nahversorgungszentrums. Für einen wirtschaftlichen Betrieb und eine gute 
Akzeptanz der Kundschaft verlangen moderne Einzelhandelskonzepte für den Vertrieb des Vollsorti-
ments heutzutage eine Verkaufsfläche von mindestens 1.200 m² und, dieser zugeordnet, gut erreichba-
re Kfz-Stellplätze in ausreichender Anzahl. 
 
 

: Ortsbild 
 
Während die Bebauung entlang der Burscheider Straße sich relativ geschlossen darstellt, prägen im 
Bereich der Wuppertalstraße vorwiegend Solitäre das Stadtbild. Der historische Ortskern entlang der 
Burscheider Str ist geprägt von kleinteiligen Hofstrukturen, die sich in Teilen bis in die zweite und dritte 
Baureihe erstrecken. 
 
Darauf nimmt der neue Baukörper Bezug. Der neue Markt wird so auf dem Grundstück platziert, dass er 
sich stadtgestalterisch einfügt. Die Vorderseite hebt sich eingeschossig aus dem Gelände heraus und 
ist von einer davor befindlichen Stellplatzanlage gut erreichbar. Die Rückseite des Baukörpers ver-
schwindet aufgrund der topographischen Situation nahezu vollständig im Gelände. Die Dachfläche des 
Marktes, die aufgrund des Gefälles in Teilbereichen etwa auf dem Höhenniveau der Wuppertalstraße 
liegt, soll mit drei Gebäuden bebaut werden, die sich von den Abmessungen, der Höhenentwicklung 
(Trauf- und Firsthöhen), der Dachform aber auch der hofartigen Anordnung in das Umfeld gut einfügen. 
 
Dieser differenzierte Baukörper wird durch überbaubare Flächen und Festsetzungen zur Höhenentwick-
lung, Dachform und –neigung im Bebauungsplan festgeschrieben. Werbeanlagen werden über eine 
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Festsetzung so eingeschränkt, dass sie sich dem Bauvorhaben unterordnen und keine störende Wir-
kung von ihnen auf das Stadtbild ausgeht.  
 
 

: Auswirkungen Schutzgut Grün und Landschaft 
 
Die im Plangebiet liegenden Flächen bilden eine Senke, die zu keinem Zeitpunkt wasserführend ist. Die 
Flächen werden heute als Garten-, Böschungs- und Wiesenflächen genutzt. Bei den Gartenflächen sind 
Rasen, Ziergehölze u.a. vorhanden. Die Böschungsbereiche weisen Gehölzbewuchs auf. Auf den Wie-
senflächen finden sich die typischen Fettgräser und an den weniger genutzten Stellen auch Brennes-
selbereiche. Geschützte Biotope aber auch hochwertige Biotopflächen wie Obstwiesen sind im Plange-
biet nicht vorhanden und werden daher durch die Baumaßnahme nicht berührt. Die vorhandene Vege-
tation im Plangebiet besteht in den gärtnerisch genutzten Bereichen aus einzelnen Obstgehölzen, Na-
delgehölzen und Ziersträuchern. Die Extensivrasenflächen bestehen aus den typischen Gräsern für 
Fettwiesen, in den Randbereichen mit Brennesseln durch-setzt. In den Gebüscheflächen finden sich 
hauptsächlich Corylus (Haselnuss) und Salix (Weiden). Auf der Brache haben sich großflächig Buddleia 
(Schmetterlingsflieder) angesiedelt. Hier ist teilweise auch Raum für spontane Entwicklungen gegeben.  
 
Das derzeitige Erscheinungsbild in Bezug auf die umgebende Landschaft wird sich erheblich ändern. 
Der als natürlich wahrgenommene Charakter geht verloren.  
Hier wird jedoch durch entsprechende Ausgestaltung eine Abmilderung erreicht.  
Die bereits im unmittelbaren Umfeld erfolgten starken Eingriffe ins Landschaftsbild sollen im Rahmen 
einer neuen Geländeplanung verringert werden. Das neu geplante Geländeniveau passt ausgehend 
von den Bestandshöhen (Nachbargrundstücke) im Osten und Süden das Baugrundstück höhenmäßig 
an die Wuppertalstraße (Tiefpunkt) und den bestehenden ALDI-Parkplatz an. Es verbleibt lediglich eine 
ca. 20 m lange Böschung auf der Ostseite, die einen Höhenunterschied von max. ca. 2,5 m am tiefsten 
Punkt überbrückt.  
Die Baumpflanzungen und Eingrünungen mit Strauchgehölzen an der östlichen Grenze bewirken eine 
Überleitung in den angrenzenden Grünraum. Dachbegrünungen und Baumpflanzungen auf Baukörper 
und Parkplatz gliedern die Gesamtfläche und empfinden daher die Kleinteiligkeit des Ortskernes Ber-
gisch-Neukirchen nach.  
 
 

: Auswirkungen Schutzgut Tiere 
 
Das Plangebiet weist aufgrund Lage und Ausgestaltung eine gewisse Biotopfunktion auf. Gartenflächen 
und Gehölze stellen für verschiedene Tiergattungen Nahrungs und/oder Lebensraum dar.  
Am 09.05.2011 erfolgte eine intensive Begehung des Plangebietes durch einen Biologen der Natur-
schutzstation Rhein-Berg. Die Ergebnisse wurden in der artenschutzrechtlichen Vorprüfung vom 
25.05.2011 durch den NABU zusammengefasst. Danach wurden im gesamten Plangebiet keine Hin-
weise auf das Vorhandensein planungsrelevanter Arten gefunden. Auch nach der Auswertung vorlie-
gender Daten und der fachlichen Einschätzung der standörtlichen Voraussetzungen – starke Lärmvor-
belastung, Bebauung an drei Seiten, übersichtliche Gärten mit nur wenigen Bäumen mittleren Alters - 
ist mit dem Vorkommen geschützter Arten nicht zu rechnen. Geschützte Biotope sind im Plangebiet 
nicht vorhanden. 
 
Im Rahmen der Baumaßnahme werden einige Arten durch den Verlust von Freiflächen Lebens- bzw. 
Nahrungsraum verlieren. Dies wird dazu führen, dass ein Teil der derzeitigen Fauna wohl das Gebiet 
dauerhaft verlassen wird. Dabei ist mit Ausweichen auf unmittelbar bis mittelbar angrenzende Flächen 
zu rechnen.  
Die Ausgleichsmaßnahmen in Form von Gehölzpflanzungen, extensiver und intensiver Dachbegrünung 
sowie Baumpflanzungen geben entsprechenden Arten Lebens- und Nahrungsraum. Bei der extensiven 
Dachbegrünung sind dies z.B. verschiedene Insektenarten (Schmetterlinge, Heuschrecken), die an-
sonsten durch den Rückgang von Magerstandorten Probleme haben. Ebenso ist seitens der Unteren 
Landschaftsbehörde geplant mit der im Durchführungsvertrag vereinbarten Ausgleichszahlungen unter 
anderem Maßnahmen des Artenschutzes in Bergisch Neukirchen umzusetzen. Unter anderem ist an 
die Errichtung eines Schwalbenhauses gedacht. 
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A 1 
 
422 Sammelschreiben der Bürgerinitiative „Wir für Bergisch Neukirchen“ 
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2.) 
 
 
 
 
 
 
3.) 
 
 
4.) 
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9.) 
 
 
 
 
10.) 
 
 
11.) 
 
12.) 
 
13.) 
14.) 
 
15.) 
16.) 
 
17.) 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
 
zu 1.) Untersuchung Alternativstandorte und Abwägungsentscheidung 
  siehe Stellungnahme  
 
zu 2.) Widerspruch Flächennutzungs-, Landschaftsplan, Nahversorgungszentrum  
 siehe Stellungnahme  
  
zu 3.) Zusammenfassung und Abwägung der Umweltbelange  

siehe Stellungnahme   
 

zu 4.) Auswirkungen auf Schutzgut Boden siehe Stellungnahme  
 

zu 5.) Auswirkungen auf Schutzgut Boden siehe Stellungnahme   
 

zu 6.) Kaltluftschneise siehe Stellungnahme  

Zusammenfassung und Abwägung der Umweltbelange  siehe auch Stellungnahme  
 

zu 7.) Der dörfliche Charakter wird zerstört siehe Stellungnahme   
Entstehung von umfangreichen Innenbereichslagen siehe auch Stellungnahme  
 

zu 8.) Leerstandsproblematik und Erreichbarkeit siehe Stellungnahme  
 

zu 9.) Ortsunverträgliche Verkehrszunahme siehe Stellungnahme  
 

zu 10.) Lärmemissionen siehe Stellungnahme  
Warum an dieser Stelle seniorengerechtes Wohnen ? siehe Stellungnahme  

 

zu 11.) Vorgelagerte Standortentscheidung siehe Stellungnahme  
 

zu 12.) Darstellung im neuen Landschaftsplan siehe Stellungnahme   
 

zu 13.) Fehler in der Eingriffsbilanzierung? siehe Stellungnahme   
 

zu 14.) Ausschluss vorgezogene Baugenehmigung siehe Stellungnahme  
 

zu 15.): Stadt ist befangen siehe Stellungnahme  
 

zu 16.) Nachnutzung ehemaliges Gärtnereigrundstück siehe Stellungnahme   
 

zu 17.) Abwägungsentscheidung siehe Stellungnahme  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
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A 2  
 
Ergänzend zum unter A1 aufgeführten Sammelschreiben der Bürgerinitiative 
„Wir für Bergisch Neukirchen“ wurden in 97 Schreiben handschriftlich weitere 
Argumente genannt: 
 
1. Das Vorhaben widerspricht dem FNP. 

 

 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
 
Widerspruch FNP siehe Stellungnahme  
 
 
2. Alternative Standorte wurden nicht geprüft 
 

 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
 
Untersuchung Alternativstandorte siehe Stellungnahme   
 
 
3. Das Vorhaben löst zuviel Verkehr aus, die bestehenden Straßen sind schon 

überlastet. 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
 
ortsunverträgliche Verkehrszunahme siehe Stellungnahme   
 
 
4. Durch den Verkehr sind Schulwege betroffen, eine ausreichende Verkehrs-

sicherheit ist nicht gegeben. 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
 
Verkehrssicherheit siehe Stellungnahme   
 
 
5. Durch den Verkehr werden zusätzliche Emissionen (Lärm und Feinstaub) 

ausgelöst.  
 
 
 
 
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
 
Luftqualität siehe Stellungnahme   
Lärmemissionen siehe Stellungnahme  
 
 
6. Die bestehende Versorgungssituation ist vollkommen ausreichend.  
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
 
Versorgungssituation ist vollkommen ausreichend siehe Stellungnahme   
 
 
7. Der neue Lebensmittelmarkt produziert Leerstand im Bereich der bestehen-

den Einzelhandelseinrichtungen in Bergisch Neukirchen 
 

 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
 
Leerstandsproblematik siehe Stellungnahme   
 
 
8. Das Vorhaben ist eine Verschandelung des Ortsbildes.  

 

 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
 
Ortsbild siehe Stellungnahme   
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9. Das Vorhaben vernichtet Grün  
 

 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
 

Auswirkungen Schutzgut Grün und Landschaft siehe Stellungnahme   
 
 
10. Das Vorhaben vernichtet Artenvielfalt.  
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
 

Auswirkungen Schutzgut Tiere siehe Stellungnahme   
 
 
11. Der Eingriff und Ausgleich wurde falsch bewertet.  
 
 
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
 

Eingriffs-/ Ausgleichsbilanz siehe Stellungnahme  
 
 
12. Das Vorhaben zerstört eine wichtige Frischluftschneise 
 
 
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
 

Kaltluftschneise siehe Stellungnahme  
 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
 
Den ergänzenden Stellungnahmen 1 - 12 wird nicht gefolgt. 
 
 



 
 
 

29 
 

A 3 
 
Ergänzend zum vorhergenannten Sammelschreiben der Bürgerinitiative „Wir für 
Bergisch Neukirchen“ wurden in folgenden Fällen noch Schreiben angehängt: 
 

1. : Ira Masuhr , Ewald-Röll-Str. 16, 51381 Leverkusen  

 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
 
1) Verkehr siehe Stellungnahme    
 
2) Zerstörung dörflicher Charakter siehe Stellungnahme   
 
3) Versorgung und altengerechtes Wohnen siehe Stellungnahmen   +   
 
4)  
Die Entwicklung des Stadtteilzentrums Opladen ist nicht Gegenstand der Abwägungsentscheidung 
zum Vorhabenbezogenen Bebauungsplan V 19/II. 
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Tatsächlich wird mit großem personellen und finanziellen Aufwand an städtebaulichen Konzepten 
gearbeitet, die die zukünftige Entwicklung Opladens positiv gestalten sollen, z.B. die Planungen und 
baulichen Maßnahmen zur Neuen Bahnstadt Opladen und das Stadtentwicklungskonzept Opladen. 
Die Erarbeitung eines Stadtteilentwicklungskonzeptes für das Zentrum Opladen wurde am 
16.02.2009 vom Rat der Stadt Leverkusen beschlossen. Als Voraussetzung für den Beginn der Ar-
beiten wurde eine Entscheidung zur Frage der Gütergleisverlegung benannt. Nach der Entscheidung 
des Rates vom 17.10.2011 konnte noch in 2011 ein externes Gutachterbüro beauftragt werden. Un-
ter umfangreicher Beteiligung der Fachöffentlichkeit und der Bürgerinnen und Bürger wurde in 2012 
und 2013 ein Konzept erarbeitet. Das Stadtentwicklungskonzept für das Zentrum Opladen soll An-
fang 2014 dem Rat vorgestellt werden. 
. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
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2. : Gisela Weihert, Pastor-Scheibler Str. 17, 51381 Leverkusen  
 

 
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
 
Kaltluftschneise siehe Stellungnahme   
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
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3. Gabriele Treutel, Wuppertalstr. 13, 51381 Leverkusen 
 
 
 
 
 
 
1.) 
 
 
 
 
2.) 
 
 
 
 
3.) 
 
 
 
 
4.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
 
1) Lärmemissionen und Verkehrszunahme siehe Stellungnahme  +   
 
2.) Verkehrssicherheit siehe Stellungnahme  
 
3.) Entstehung neuer Innenbereichslagen siehe Stellungnahme  
 
4.) Linksabbieger siehe Stellungnahme   
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
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4. Annette und Roland Hölzer, Hüscheider Straße. 70, 51381 Leverkusen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.)  
 

2.)  
3.)  
 
 
 
4.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
5.)  
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6.)  
 
 
 
 
 
7.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.)  
 
 
 
9.)  
 
10.)  
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
 
1.) Nahversorgung ausreichend siehe Stellungnahme  
 
2.) Warum hier altengerechtes Wohnen? siehe Stellungnahme  
 
3.) Entstehung von Innenbereichslagen siehe Stellungnahme  
 
4.) Widerspruch Flächennutzungs-, Landschaftsplan, Nahversorgungszentrum  
 siehe Stellungnahme  
 

5.) Darstellung im neuen Landschaftsplan siehe Stellungnahme  
 
6.) vorgelagerte Standortentscheidung siehe Stellungnahme  
 
7.) Denkmalpflege und Obstgärten  
 
Die im Plangebiet liegenden Flächen bilden eine Senke, die zu keinem Zeitpunkt wasserführend ist. Die 
Flächen werden heute als Garten-, Böschungs- und Wiesenflächen genutzt. Bei den Gartenflächen sind 
Rasen, Ziergehölze u.a. vorhanden. Die Böschungsbereiche weisen Gehölzbewuchs auf. Auf den Wie-
senflächen finden sich die typischen Fettgräser und an den weniger genutzten Stellen auch Brennes-
selbereiche. Hochwertige Biotopflächen wie Obstwiesen sind im Plangebiet nicht vorhanden und wer-
den daher durch die Baumaßnahme nicht berührt. Die vorhandene Vegetation im Plangebiet besteht in 
den gärtnerisch genutzten Bereichen aus Obstgehölzen, Nadelgehölzen und Ziersträuchern. Die Exten-
sivrasenflächen bestehen aus den typischen Gräsern für Fettwiesen, in den Randbereichen mit Bren-
nesseln durch-setzt. In den Gebüscheflächen finden sich hauptsächlich Corylus (Haselnuss) und Salix 
(Weiden). Auf der Brache haben sich großflächig Buddleia (Schmetterlingsflieder) angesiedelt. Hier ist 
teilweise auch Raum für spontane Entwicklungen gegeben.  
 
Das nicht vorhanden sein von Obstwiesen wird auch im landschaftspflegerischen Fachbeitrag zum VEP 
19/II dokumentiert. Der Zusammenhang von Fachwerkhäusern, Nebengebäuden und Obstgärten ist 
damit heute auch nicht eindeutig von der Wuppertalstraße aus gegeben. 
 
Durch die vorhandene Grundstückstiefe von ca. 50 m für die denkmalgeschützten Fachwerkhäuser 
entlang der Burscheider Straße bleibt aber weiterhin gewährleistet, dass das genannte Ensemble mit 
Nebengebäuden und möglichen Obstgärten erkennbar bleiben kann. 
 
Zusätzlich greift das Bebauungskonzept die historisch gegebenen Hofstrukturen auf, indem der Markt 
überwiegend im Gelände verschwindet und die drei aufstehenden Gebäude sich von den Abmessun-
gen, der Höhenentwicklung (Trauf- und Firsthöhen), der Dachform aber auch der hofartigen Anordnung 
in das Umfeld einfügen. 
 
Aufgrund der denkmalgerechten Gestaltung des Vorhabens, dem verbleibenden Abstand zu den 
Denkmälern und den Vorzügen des Standortes bezogen auf die Stärkung der Nahversorgung und der 
Verkehrserschließung ist damit die Realisierung des Vorhabens und die mögliche Einschränkung der 
Sichtbeziehung vertretbar. 
 
Dörflicher Charakter siehe auch Stellungnahme  
 
8.) ,9.) und 10.) : Die Beteiligung nach § 3 (1) Baugesetzbuch – Frühzeitige Beteiligung der 
Öffentlichkeit - wurde nach den gesetzlichen Bestimmungen durchgeführt. Die Niederschrift 
der Bürgerinformationsveranstaltung stellt den tatsächlichen Verlauf dar. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
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5. Gabriele Charl, Im Friedenstal 6, 51374 Leverkusen 
 
 
 
 
 
 
 
1.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.)  
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2.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
 
1.) Nahversorgung ausreichend siehe Stellungnahme  
 
2.) Auswirkungen auf Grün und Landschaft siehe Stellungnahme  
 
3.) erhöhtes Verkehrsaufkommen siehe Stellungnahme  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
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6. Rolf Brauer, Wuppertalstr. 28, 51381 Leverkusen 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.) 
 
 
 
2.) 
 
3.) 
 
4.) 
 
 
 
5.) 
 
 
 
 
 
6.) 
 
 
 
 
 
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
 
1.) Widerspruch FNP siehe Stellungnahme  
 
2.)Nahversorgung ausreichend siehe Stellungnahme  
 
3.)Auswirkungen Umwelt siehe Stellungnahme  +  
 
4.)Zunahme Verkehr und Lärm siehe Stellungnahmen  +  
 
5.)Standortentscheidung siehe Stellungnahme  
 
6.)Versiegelung siehe Stellungnahme  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
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7. Barbara Müer, Hüscheider Str. 54, 51381 Leverkusen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.) 
 
 
 
2.) 
 
 
3.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
 
1.)  Abwägungsentscheidung siehe Stellungnahme  
 
2.) Luftqualität siehe Stellungnahme  
 
3.) Nahversorgung ausreichend siehe Stellungnahme  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
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8. Eberhard Kreye, Burscheider Str. 139, 51381 Leverkusen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.) 
 
 
2.) 
 
 
3.) 
 
 
 
 
4.) 
 
 
 
 
 
 
5.) 
 
 
 
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
 
1.)Nahversorgung ausreichend Stellungnahme  
 
2.) Ökologisch bedeutende Grünzone siehe Stellungnahmen +  
 
3.) Zunahme Verkehr und Lärm siehe Stellungnahmen  
 
4.) Schutzgut Tiere siehe Stellungnahme  
 
5.) Abwägungsentscheidung siehe Stellungnahme  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
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9.  Dietrich Hermeling, Imbacher Weg 100, 51381 Leverkusen 
 
 
 
 
 
1.) 
 
 
 
2.) 
 
 
 
 
 
3.) 
 
 
 
 
 
4.) 
 
 
 
 
5.) 
 
 
 
6.) 
 
 
 
 
 
7.) 
 
 
 
 
 
8.) 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
 
1.)Nahversorgung ausreichend Stellungnahme  
 
2.) Ökologisch bedeutende Grünzone siehe Stellungnahmen +  
 
3.)  Finanzierung Gutachten: Im Rahmen eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes werden 

Planungskosten und die notwendigen Gutachten regelmäßig vom Investor finanziert. Die 
Auswahl der Gutachter und die Prüfung der Gutachten erfolgt jeweils in enger Abstimmung 
mit bzw. durch die unterschiedlichen Fachbereiche der Stadtverwaltung. 

 
4.) Altengerechtes Wohnen: warum hier? siehe Stellungnahme  
 
5.)Standortentscheidung siehe Stellungnahme  
 
6.)Stadt ist befangen siehe Stellungnahme  
 
7.)Entstehung von Innenbereichslagen siehe Stellungnahme  
 
8.) Abwägungsentscheidung siehe Stellungnahme  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
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10. Svenja Mebus, Burscheider Str. 96, 51381 Leverkusen 
 
 
 
1.) 
 
 
 
2.) 
 
 
3.) 
 
 
4.) 
 
 
 
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
 
1.)  Verkehrssicherheit siehe Stellungnahme  
 
2.) Ortsunverträgliche Verkehrszunahme siehe Stellungnahme  
 
3.) Schutzgut Tiere siehe Stellungnahme  
 
4.) Versorgung ausreichend siehe Stellungnahme  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
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A 4:  Roland Starker, Theodor Heuss Ring 34, 51377 Leverkusen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.) 
 
 
 
2.) 
 
3) 
 
 
 
 
 
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
 

1.) Abwägung der Umweltbelange siehe Stellungnahme  
Kaltluftschneise siehe Stellungnahme  

 
2.) Warum an dieser Stelle seniorengerechtes Wohnen ? siehe Stellungnahme  
 
3.) Auswirkungen auf Schutzgut Boden siehe Stellungnahme  

Lärmemissionen siehe Stellungnahme  
ortsunverträgliche Verkehrszunahme siehe Stellungnahme  

 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 



 
 
 

45 
 

A 5:  Michael Radke , Neukronenberger Str. 12, 51381 Leverkusen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.) 
 
 
 
2.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.) 
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4.) 
 
 
 
 
 
 
5.) 
 
 
 
6.) 
 
 
7.) 
 
 
8.) 
 
 
 
9.) 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
 
1.) Widerspruch Flächennutzungs-, Landschaftsplan, Nahversorgungszentrum  
 siehe Stellungnahme  
 
2.) Nahversorgung ausreichend siehe Stellungnahme  
 

3.) Erreichbarkeit siehe Stellungnahme  
 
4.) Untersuchung Alternativstandorte und Abwägungsentscheidung 
  siehe Stellungnahme  
 

5.) ortsunverträgliche Verkehrszunahme siehe Stellungnahme  
 

6.) der dörfliche Charakter wird zerstört siehe Stellungnahme  
 

7.) Beteiligung der Denkmalschutzbehörde: 
Durch die vorhandene Grundstückstiefe von ca. 50 m für die denkmalgeschützten Fachwerkhäuser 
entlang der Burscheider Straße ist weiterhin gewährleistet, dass das Ensemble aus Fachwerkhaus 
mit Nebengebäuden und möglichen Obstgärten erkennbar bleiben kann. 
Zusätzlich greift das Bebauungskonzept die historisch gegebenen Hofstrukturen auf, indem der 
Markt überwiegend im Gelände verschwindet und die drei aufstehenden Gebäuden sich von den 
Abmessungen, der Höhenentwicklung (Trauf- und Firsthöhen), der Dachform aber auch der hofar-
tigen Anordnung in das Umfeld einfügen. 
Aufgrund der denkmalgerechten Gestaltung des Vorhabens, dem verbleibenden Abstand zu den 
Denkmälern und den Vorzügen des Standortes bezogen auf die Stärkung der Nahversorgung und 
der Verkehrserschließung ist damit die Realisierung des Vorhabens und die mögliche Einschrän-
kung der Sichtbeziehung vertretbar. Die Untere Denkmalbehörde wurde im Planverfahren beteiligt 
und hat dem Vorhaben zugestimmt. 

8.) Kaltluftschneise siehe Stellungnahme  
 

9.) ortsunverträgliche Verkehrszunahme siehe Stellungnahme  
 

 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

48 
 

A 6:  Dr. Dieter und Ira Becher, Am Köllerweg 14, 51381 Leverkusen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.) 
 
3.) 
 
4.) 
 
 
5.) 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
 
1.) Nahversorgung ausreichend siehe Stellungnahme  

 
2.) ortsunverträgliche Verkehrszunahme siehe Stellungnahme  

 
3.) Lärmemissionen siehe Stellungnahme  

 
4.) Entstehung von Innenbereichslagen siehe Stellungnahme   

 
5.) Untersuchung Alternativstandorte und Abwägungsentscheidung 
  siehe Stellungnahme  
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
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A 7:  Peter und Hilde Leichter, Imbach 2, 51381 Leverkusen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.) 
 
 
 
 
2.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.) 
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5.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.) 
 
7.) 
 
8.) 
 
9.) 
 
10.) 
 
11.) 
 
 
12.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

52 
 

 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
 
1.)  Zusammenfassung und Abwägung der Umweltbelange 

 siehe Stellungnahme  
 

2.) Widerspruch Flächennutzungs-, Landschaftsplan, Nahversorgungszentrum  
siehe Stellungnahme  
 

3.) Behandlung der Anregungen aus der frühzeitigen Beteiligung: 
 
Der Rat der Stadt Leverkusen hat in seiner Sitzung am 04.10.2010 beschlossen, dass vor 
der politischen Beratung über die Einleitung der notwendigen Bauleitplanverfahren eine 
Bürgerinformationsveranstaltung durchgeführt wird.  
Diese Veranstaltung, in der die ersten Ideen zu dem Projekt vorgestellt worden sind, hat 
am 22.11.2010 im Verwaltungsgebäude Goethestraße, Opladen (ehem. Ratssaal) stattge-
funden. 
Im Nachgang zur Bürgerinformationsveranstaltung und dem Aufstellungsbeschluss zum 
Bebauungsplan am 21.03.2011 hat sich eine Bürgerinitiative gebildet, die sich für einen 
Erhalt des derzeit als Grünfläche genutzten Geländes ausspricht (siehe auch Internetauf-
tritt „Wir für Bergisch Neukirchen“ auf www.bergisch-neukirchen.de). Auch wird die Not-
wendigkeit eines so großen Supermarktes bezweifelt.  
Diese Bürgerinitiative hat eigenständig zwei Veranstaltungen in 2011 durchgeführt (am 
05.04.2011 und am 29.09.2011). Hierbei wurden von der Initiative alternative Strukturkon-
zepte entwickelt, die u.a. die Erhaltung bzw. den Ausbau der Grünfläche an der Wupper-
talstraße, den Umbau und die Umgestaltung des bestehendes Edeka-Marktes an der 
Wuppertalstraße, sowie der Bebauung an der Ecke Wuppertalstraße/Burscheider Straße 
und der ehemaligen Gärtnerei an der Burscheider Straße vorsehen (kleinteiliger, nicht 
großflächiger Einzelhandel). 
Der im Rahmen der Auslegung bei einer Vielzahl von Stellungnahmen verwendete Sam-
melbrief bündelt noch einmal die Argumente, die im Zuge dieser Bürgerveranstaltungen 
entwickelt und vorgetragen wurden. 
Die Planung wurde aufgrund dieser Anregungen und Diskussionen bereits vor der öffent-
lichen Auslegung in mehreren Punkten gegenüber dem Aufstellungsbeschluss stark ge-
ändert :  

• Reduzierung der Gesamtverkaufsfläche auf 1.400 m² 
• Reduzierung der Wohnfläche 
• Reduzierung der Gebäudehöhen deutlich unter der umgebenden Bebauung 
• Zurückrücken der Bebauung von der Straße 
• Zurückstaffelung der Bebauung in Richtung Parkplatzanlage 
• Abstaffelung der auf dem Markt aufstehenden Bebauung 
• Anordnung einer Außengastronomie  

 
In der Entwurfsbegründung vom 08.01.2013 zur öffentlichen Auslegung wurden die vorge-
tragenen Argumente ebenfalls aufgegriffen und intensiv abgehandelt. Im Rahmen der Of-
fenlage wurden nur noch Stellungnahmen für oder gegen das Vorhaben abgegeben. An-
regungen zur Modifikation des Vorhabens liegen nicht vor. 

 
4.) Untersuchung Alternativstandorte und Abwägungsentscheidung 

siehe Stellungnahme  
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5.) Altengerechte Wohnungen: 

 
Die Dachfläche des Marktes, die aufgrund des Gefälles in Teilbereichen etwa auf dem Hö-
henniveau der Wuppertalstraße liegt, soll mit drei Gebäuden bebaut werden, die sich von 
den Abmessungen, der Höhenentwicklung (Trauf- und Firsthöhen), der Dachform aber 
auch der hofartigen Anordnung in das Umfeld gut einfügen. Innerhalb dieser Gebäude sind 
15 bis 20 barrierearme, altengerechte Wohnungen mit einer Gesamtwohnfläche von ca. 
1.200 m² geplant. Wohnungen in den Obergeschossen werden über einen Aufzug ange-
bunden.  
Altengerechtes Wohnen siehe auch Stellungnahmen  
 

6.)  vorgelagerte Standortentscheidung siehe Stellungnahme   
 

7.)  Darstellung im neuen Landschaftsplan siehe Stellungnahme  
 

8.)  Fehler in der Eingriffsbilanzierung? siehe Stellungnahme   
 

9.)  Ausschluss vorgezogene Baugenehmigung siehe Stellungnahme  
 

10.) Stadt ist befangen siehe Stellungnahme   
 

11.) Nachnutzung ehemaliges Gärtnereigrundstück siehe Stellungnahme  
 

12.) Untersuchung Alternativstandorte und Abwägungsentscheidung 
  siehe Stellungnahme  
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
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A 8:  Dorothee Wächter-Morgenstern, Am Wasserturm 17 B, 51379 Leverkusen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.) 
 
 
 
 
 
2.) 
 
 
 
 
 
3.) 
 
 
 
 
4.) 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
 
1.)  Untersuchung Alternativstandorte und Abwägungsentscheidung 

siehe Stellungnahme  
 

2.) Zusammenfassung und Abwägung der Umweltbelange 
 siehe Stellungnahme  
 

3.) Zur Klärung und sorgfältigen Abwägung der öffentlichen und privaten Belange wird 
das Verfahren zur Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes VEP 
19/II „ Supermarkt Bergisch Neukirchen“ durchgeführt. 
  

4.) Untersuchung Alternativstandorte und Abwägungsentscheidung 
siehe Stellungnahme  
 

5.) Zusammenfassung und Abwägung der Umweltbelange 
 siehe Stellungnahme  
 

6.) Untersuchung Alternativstandorte und Abwägungsentscheidung 
siehe Stellungnahme  
 

7.) Entstehung von Innenbereichslagen siehe Stellungnahme  
 

8.) Auswirkungen auf Schutzgut Grün und Landschaft siehe Stellungnahme  
 

9.) Kaltluftschneise siehe Stellungnahme  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
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A 9:  Heinrich Wirtz, Burscheider Straße 111 und 113, 51381 Leverkusen 
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29.) 
 
 
30.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
 
1.) Lage Plangebiet:  
 
Das Plangebiet grenzt richtigerweise auf einer Länge von 35 m lediglich an das Flurstück 576. 
  
2.) Standort- und Abwägungsentscheidung: siehe Stellungnahme  
 
3.) Lärmemissionen: siehe Stellungnahme   
 
4.) Stellplätze: 
 
Auf der Stellplatzanlage vor dem geplanten Lebensvollsortimenter sind knapp 80 Stellplätze 
geplant sowohl für den Einzelhandel als auch für die Wohnnutzung. Die Ausführung einer 
Tiefgarage für die Wohnbebauung ist optional möglich. Die nach Verwaltungsvorschrift zur 
Bauordnung NRW notwendige Stellplatzanzahl beträgt 67 Stellplätze: 47 Stellplätze für die 
Verkaufsstätte und 20 für die Wohnungen. 
 
5.) Zur Klärung und sorgfältigen Abwägung der öffentlichen und privaten Belange wird das 
Verfahren zur Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes VEP 19/II „ Supermarkt 
Bergisch Neukirchen“ durchgeführt. 
 
6.) Überbauung Grünzug: siehe Stellungnahme   
Abwägungsentscheidung: siehe Stellungnahme  
 
7.) Entstehung von Innenbereichslagen: siehe Stellungnahme   
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8.) Kaltluftentstehung: siehe Stellungnahme  
 
9.) unmaßstäblicher Baukörper: 
 
Die Planung wurde aufgrund zahlreicher Anregungen und Diskussionen im Rahmen der früh-
zeitigen Beteiligung bereits vor der öffentlichen Auslegung in mehreren Punkten gegenüber 
dem Aufstellungsbeschluss stark geändert : 

• Reduzierung der Gesamtverkaufsfläche auf 1.400 m² 
• Reduzierung der Wohnfläche 
• Reduzierung der Gebäudehöhen deutlich unter der umgebenden Bebauung 
• Zurückrücken der Bebauung von der Straße 
• Zurückstaffelung der Bebauung in Richtung Parkplatzanlage 
• Abstaffelung der auf dem Markt aufstehenden Bebauung 

 
Dabei wurde im Rahmen der Überarbeitung und genauen Einpassung des Baukörpers in die 
schwierige Topographie auch besonders Rücksicht auf die Rück- bzw. Talseite gelegt. Diese 
sind in den Ansichten III und IV des Vorhaben- und Erschließungsplans (Anlage 3.2 des Sat-
zungsbeschlusses) näher dargestellt. Danach stellt sich die Abstaffelung des Gebäudes auf 
der Rückseite wie folgt dar: 
Das zu den Häusern Burscheider Straße 111 und 113 gehörige Grundstück hat eine Tiefe von 
ca. 90 m. Es fällt ausgehend von der Burscheider Straße mit einer Höhenlage von 115 m über 
NHN insbesondere auf den letzten 35 Metern, die an das Plangebiet angrenzen von einer Hö-
he von ca. 111 m über NHN bis auf eine Höhe von ca. 104,5 – 105 m über NHN (im Bereich 
der letzten 15 m Grundstück) ab. 
Entlang der Grenze ist auf einer Tiefe von ca. 6-8 m eine stark begrünte Böschungsfläche 
geplant, die eine Höhe von maximal ca. 3 m hat. Auf den ersten drei Metern ist die Böschung 
flach angelegt und erreicht eine Höhe von maximal 1 m. Danach steigt die Böschung bis auf 
die jeweilige Endhöhe an. Dahinter in einem Grenzabstand von ca. 5 - 8 m befindet sich die 
aufgehende Wand des Marktes mit einer Höhe von 2 - 6 m.  
Auf dem Markt stehen mit einem Grenzabstand von 9 - 11 m ein traufständiges Wohngebäude 
mit einer Traufhöhe von ca. 12,5 m zur oben genannten tiefsten Stelle und ca. 6,5 m an der 
höchsten Stelle. 
Im Bereich der Senke befindet sich ein weiteres giebelständiges Wohngebäude auf dem Markt 
in einer Entfernung von ca. 14 m zur Grenze mit einer Firsthöhe von ca. 15,5 m. 
Trotz der aufgrund der Aufgabenstellung zu bewältigenden Baumasse ergibt sich damit eine 
relativ differenzierte Rückansicht, die zudem noch durch umfangreiche Begrünungsmaßnah-
men ins Umfeld integriert wird. Ausgehend davon, dass auch die Nebengebäude auf dem 
Grundstück Burscheider Straße 111 mit einer Firsthöhe von 119 m über NHN den tiefsten 
Punkt um fast 15 m überragen und die Abstandflächen des neuen Vorhabens eingehalten 
werden und auf dem eigenen Grundstück liegen, ist das Vorhaben auch unter dem Aspekt des 
Nachbarschutzes vertretbar.  
 
10.) Denkmalpflege und Obstgärten  
 
Die im Plangebiet liegenden Flächen bilden eine Senke, die zu keinem Zeitpunkt wasserführend ist. Die 
Flächen werden heute als Garten-, Böschungs- und Wiesenflächen genutzt. Bei den Gartenflächen sind 
Rasen, Ziergehölze u.a. vorhanden. Die Böschungsbereiche weisen Gehölzbewuchs auf. Auf den Wie-
senflächen finden sich die typischen Fettgräser und an den weniger genutzten Stellen auch Brennes-
selbereiche. Hochwertige Biotopflächen wie Obstwiesen sind im Plangebiet nicht vorhanden und wer-
den daher durch die Baumaßnahme nicht berührt. Die vorhandene Vegetation im Plangebiet besteht in 
den gärtnerisch genutzten Bereichen aus Obstgehölzen, Nadelgehölzen und Ziersträuchern. Die Exten-
sivrasenflächen bestehen aus den typischen Gräsern für Fettwiesen, in den Randbereichen mit Bren-
nesseln durch-setzt. In den Gebüscheflächen finden sich hauptsächlich Corylus (Haselnuss) und Salix 
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(Weiden). Auf der Brache haben sich großflächig Buddleia (Schmetterlingsflieder) angesiedelt. Hier ist 
teilweise auch Raum für spontane Entwicklungen gegeben.  
 
Das nicht vorhanden sein von Obstwiesen wird auch im landschaftspflegerischen Fachbeitrag zum Vor-
habenbezogenen Bebauungsplan V 19/II dokumentiert. Der Zusammenhang von Fachwerkhäusern, 
Nebengebäuden und Obstgärten ist damit heute auch nicht eindeutig von der Wuppertalstraße aus 
gegeben. 
 
Durch die vorhandene Grundstückstiefe von ca. 50 m für die denkmalgeschützten Fachwerkhäuser 
entlang der Burscheider Straße bleibt aber weiterhin gewährleistet, dass das genannte Ensemble mit 
Nebengebäuden und möglichen Obstgärten erkennbar bleiben kann. 
 
Zusätzlich greift das Bebauungskonzept die historisch gegebenen Hofstrukturen auf, indem der Markt 
überwiegend im Gelände verschwindet und die drei aufstehenden Gebäuden sich von den Abmessun-
gen, der Höhenentwicklung (Trauf- und Firsthöhen), der Dachform aber auch der hofartigen Anordnung 
in das Umfeld einfügen. 
 
Aufgrund der denkmalgerechten Gestaltung des Vorhabens, dem verbleibenden Abstand zu den 
Denkmälern und den Vorzügen des Standortes bezogen auf die Stärkung der Nahversorgung und der 
Verkehrserschließung ist damit die Realisierung des Vorhabens und die mögliche Einschränkung der 
Sichtbeziehung vertretbar. 
 
Dörflicher Charakter siehe auch Stellungnahme 
 
11.) Leerstandsproblematik siehe Stellungnahme    
 
12.) und 13.) Abwägungsentscheidung siehe Stellungnahme      +  
 
14.) Versorgung ausreichend siehe Stellungnahme       
 
Die Fragen der überörtlichen Planung der Versorgung wurden im Rahmen des Nahversorgungskon-
zeptes untersucht und festgelegt siehe auch Stellungnahme  
 
15.) und 16.)  Widerspruch FNP und Nahversorgungskonzept siehe Stellungnahme  
 
18.) Schutzgut Boden siehe Stellungnahme  
 
19.) Entstehung von Innenbereichslagen siehe Stellungnahme  
 
20.) Kaltluftentstehung siehe Stellungnahme  
 
21.) dörflicher Charakter siehe Stellungnahme  
 
22.) Leerstand und Erreichbarkeit siehe Stellungnahme  
 
23.) Wohnen warum hier siehe Stellungnahme  
 
24.) vorgelagerte Standortentscheidung siehe Stellungnahme  
 
25.) Verfahrensfehler in frühzeitiger Beteiligung  
 
Die Beteiligung nach § 3 (1) Baugesetzbuch – Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit - wurde nach 
den gesetzlichen Bestimmungen durchgeführt. Die Niederschrift der Bürgerinformationsveranstaltung 
stellt den tatsächlichen Verlauf dar. 
 
26.) Darstellung Landschaftsplan siehe Stellungnahme  
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27.) Fehler Bilanzierung siehe Stellungnahme  
 
28.) vorgezogene Genehmigung siehe Stellungnahme  
 
29.) Stadt ist befangen siehe Stellungnahme  
 
30.) Nachnutzung Gärtnerei  siehe Stellungnahme  
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 



 
 
 

67 
 

A 10:  Benedikt Rees, Blankenburg 15, 51381 Leverkusen 
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32.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
33.) 
 
 
 
 
 
 
 
34.) 
 
 
 
 
 
 
 
35.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
 
1.) Bauvorhaben fügt sich nicht ein 
 
Zur Klärung und sorgfältigen Abwägung unter anderem dieser Fragen wird das Verfahren zur Aufstel-
lung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes V 19/II „ Supermarkt Bergisch Neukirchen“ durchge-
führt. 
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2.) Denkmalschutzrechtliche Verträglichkeitsprüfung nach § 9 DSchG 
 
Durch die vorhandene Grundstückstiefe von ca. 50 m im Bereich der denkmalgeschützten Fachwerk-
häuser entlang der Burscheider Straße bleibt weiterhin gewährleistet, dass das Ensemble aus Fach-
werkhäusern mit Nebengebäuden und möglichen Obstgärten erkennbar bleiben kann. 
 
Das neue Vorhaben befindet sich in einer Entfernung von ca. 35 m zu den denkmalgeschützten Bauten. 
Zusätzlich greift das Bebauungskonzept die historisch gegebenen Hofstrukturen auf, indem der Markt 
überwiegend im Gelände verschwindet und die drei aufstehenden Gebäuden sich von den Abmessun-
gen, der Höhenentwicklung (Trauf- und Firsthöhen), der Dachform aber auch der hofartigen Anordnung 
in das Umfeld einfügen. Nach Aussage der Unteren Denkmalbehörde wird dem Umgebungsschutz 
nach § 9 DSchG damit ausreichend Rechnung getragen.  
 
Aufgrund der denkmalgerechten Gestaltung des Vorhabens, dem verbleibenden Abstand zu den 
Denkmälern und den Vorzügen des Standortes bezogen auf die Stärkung der Nahversorgung und der 
Verkehrserschließung ist damit die Realisierung des Vorhabens vertretbar. 
 
3.) Genehmigung ALDI-Markt 
 
Die Genehmigung des ALDI-Marktes ist nicht Bestandteil des Verfahrens.  
 
4.) Widerspruch FNP siehe Stellungnahme  
 
5.) Entstehung von Innenbereichslagen siehe Stellungnahme   
 
6.) Lärmemissionen siehe Stellungnahme   
 
7.) Darstellung Landschaftsplan siehe Stellungnahme  
 
8.) Kaltluftentstehung siehe Stellungnahme   
 
9.) Qualifizierte Kompensation  
 

Auf Grundlage des Landschaftspflegerischen Fachbeitrages ist erkennbar, dass die Eingriffe durch die 
entsprechende Festsetzung von Maßnahmen im Plangebiet zu etwa 58 % ausgeglichen werden kön-
nen. Die ökologischen Wertigkeiten, die sich nicht durch Pflanzmaßnahmen im Plangebiet ausgleichen 
lassen, werden durch Maßnahmen des Arten- und Naturschutzes im näheren Umfeld durch die Untere 
Landschaftbehörde ausgeglichen werden. Unter anderem ist der Bau eines Schwalbenhauses geplant. 
Dazu zahlt der Investor einen Betrag von ca. 30.000.- € in das Ökokonto der Stadt Leverkusen. Die 
Zahlung ist innerhalb des Durchführungsvertrages zwischen Investor und Stadt Leverkusen vereinbart. 
 
Schutzgut Grün und Landschaft siehe Stellungnahme   
 
10.) Regelung der externen Maßnahmen  
 
Der Durchführungsvertrag zum Vorhabenbezogenen Bebauungsplan ist das geeignete In-
strument, den Investor zu verpflichten, die notwendigen Ausgleichsmaßnahmen durchzufüh-
ren bzw. Ausgleichszahlungen zu leisten. 
 
11.) Festsetzung Sondergebiet 
 
Zur Realisierung des Vorhabens muss sowohl der Flächennutzungsplan geändert als auch ein 
Bebauungsplan aufgestellt werden, da das Vorhaben vollständig im Außenbereich liegt. Die 



 
 
 

85 
 

angestrebte Verkaufsflächengröße von maximal. 1.400 m² erfordert die Ausweisung eines 
Sondergebietes. 
 
12.) Dörflicher Charakter siehe Stellungnahme  
 
13.) Versorgung ausreichend siehe Stellungnahme   
 
14.) Vergleich Lützenkirchen bzgl. Versorgung 
 
Der Kaufkraftabfluss aus Lützenkirchen ist noch höher als aus Bergisch Neukirchen.  
 
15.) Kundenströme 
 
Im Verträglichkeitsgutachten werden keine Aussagen zu Kundenströmen oder deren Veränderung ge-
troffen. Die dargestellten Werte (Tabelle 8) sind Umsatzumverteilungseffekte, die keine unmittelbaren 
Aussagen zu Veränderungen von Kundenströmen zulassen. Für die hier untersuchte Vorhabenplanung 
ist jedoch davon auszugehen, dass insbesondere Kundenströme von Bergisch-Neukirchen in das Um-
land reduziert werden können. So fließen derzeit rd. 50 % der Bergisch-Neukirchener Kaufkraft an 
Standorte außerhalb von Bergisch-Neukirchen ab (vgl. Berechnungen der Verträglichkeitsanalyse). 
Dies ist angesichts der ermittelten geringen VKF-Ausstattungswerte eine derzeit plausible und be-
gründbare Situation. Das Angebot ist in Relation zu benachbarten Orten und Ortsteilen nicht attraktiv 
genug. Bei einer realistischen Steigerung der Kaufkraftbindung auf zurückhaltend angesetzte rd. 70 % 
in Bergisch Neukirchen dürften zusätzlich knapp 3 Mio. Euro der Bergisch Neukirchener Kaufkraft im 
Bereich Nahrungs- und Genussmittel durch den erweiterten Markt im Ort bindbar sein. Diese Kaufkraft 
wurde vorher im Umland gebunden und führt insbesondere dort nun zu Umsatzumverteilungen. Die 
Umverteilungen in benachbarten Stadtteilen oder Orten resultiert demnach nicht aus deutlichen Zuflüs-
sen, sondern ganz überwiegend durch eine Kaufkraftrückbindung Bergisch-Neukirchener Kaufkraft im 
Stadtteil. 
Diese Effekte begründen auch die geringeren Umverteilungen in Quettingen, da das ansässige Angebot 
nicht attraktiv genug ist, um Kaufkraft aus Bergisch-Neukirchen dort zu binden. 
 
16.) Leichlingen und Burscheid als Einzugsbereiche ? 
 
In den Nachbarstädten werden entsprechend der Ausführungen unter 15 keine neuen Einzugsbereiche 
gesehen. Die Umsatzumverteilungen sind primär das Resultat von Kaufkraftrückbindungen im Stadtteil. 
 
17.) zusätzliche Kundenverkehre aus Nachbarstädten und-stadtteilen ? 
 
Dies ist nicht der Fall. 
Die Ermittlung des zusätzlichen Fahrtenaufkommens, das aus den geplanten Nutzungen zu erwarten 
ist, erfolgt auf der Grundlage einer Abschätzung der erwarteten Kunden, Beschäftigen, Bewohner und 
Besucher. Dabei werden Erkenntnisse verschiedener Fachpublikationen (siehe Verkehrsgutachten) und 
Erfahrungswerte des Gutachters einbezogen. 
 
18.) Neuer Markt dient nicht ausschließlich nur Nahversorgung 
 
Dies ist analog zu 15 bis 17 nicht der Fall. Vielmehr ist in der Summe von einer deutlichen Reduktion 
von Kundenverkehren im Untersuchungsraum auszugehen, da die Bergisch-Neukirchener Bevölkerung 
mit dem Planvorhaben eine attraktivere wohnortnahe Versorgungsfunktion erhält und Einkaufsfahrten in 
benachbarte Orte/Stadtteile verringert würden. 
 
19.) und 20.) Gewerbebetriebe in den Obergeschossen  
 
In den Obergeschossen sind neben dem Wohnen nur nicht störende gewerbliche Nutzungen zugelas-
sen. Aufgrund dieser Nutzungsbegrenzung und der Mischung mit Wohnnutzung im gleichen Haus kön-
nen dadurch entstehende relevante Emissionen für die Nachbarschaft ausgeschlossen werden. 
 



 
 
 

86 
 

21.) Unzureichende Ermittlung der Verkehre 
 
Die Prognoseverkehrsmengen ergeben sich aus der Überlagerung der Analysebelastungen (Verkehrs-
erhebungen aus 2010) mit dem prognostizierten Fahrtenaufkommen der geplanten Nutzungen. Bei der 
Ermittlung des Zusatzverkehrs sind dabei nicht nur im Plangebiet durch neue Nutzungen erzeugten 
Verkehre berücksichtigt worden, sondern auch die aufgrund der Erweiterung der Verkaufsflächen des 
ALDI-Marktes, der Ausweisung zusätzlicher Wohnbauflächen entsprechend FNP in Hüscheid und der 
Weiternutzung der Bestandsimmobilie. 
Im hier vorliegenden Fall wird das prognostizierte Fahrtenaufkommen vollständig als Neuverkehr be-
trachtet. Da sich in unmittelbarer Nähe des untersuchten Standorts auf der gegenüberliegenden Stra-
ßenseite bereits heute ein Lebensmittelmarkt befindet, ist jedoch davon auszugehen, dass sich tatsäch-
lich nur ein kleiner Teil des zukünftig erwarteten Fahrtenaufkommens aus neu induziertem Verkehr 
ergibt. Beim überwiegenden Teil der Kunden wird es sich um Kunden des heute bereits bestehenden 
Marktes handeln. Deren Fahrtenaufkommen ist in den Analysebelastungen bereits enthalten.  
Das Fahrtenaufkommen der geplanten Wohnungen ist tatsächlich als vollständig zusätzlich auftreten-
des Fahrtenaufkommen zu bewerten, da es sich bei diesem Nutzungsbereich um echte neue Nutzun-
gen handelt.  
Tendenziell werden die Prognoseverkehrsmengen somit zu hoch eingeschätzt. 
 
22.) Alternativstandorte und Abwägungsentscheidung siehe Stellungnahme  
 
Die Entscheidung für den Standort Wuppertalstraße ist vom Rat der Stadt aus vielfältigen Gründen ge-
fasst worden nicht nur aufgrund der Verkehrssituation (Synergieeffekte mit bestehendem Einzelhandel 
etc.) 
 
23.), 24.) unzureichende Ermittlung der Verkehre 
 
Zitat aus der Verkehrsuntersuchung S. 26, 7.3 : Der Knotenpunkt Wuppertalstraße / Burscheider Straße 
ist heute signalisiert. Über diesen Knotenpunkt wird zukünftig das zusätzliche Fahrtenaufkommen der 
Wohnnutzungen sowie ein Teil des effektiven Neuverkehrs des Lebensmittelmarktes fahren. Im Gegen-
satz zur Grundstückszufahrt wird für diesen Knotenpunkt nur das tatsächlich zu erwartende, zusätzliche 
Fahrtenaufkommen berücksichtigt. 
 
Siehe auch Stellungnahme zu 21.) 
 
25.) Erfordernis für die Aufstellung des Bebauungsplanes 
 
siehe Stellungnahme   
 
26.) kein Erfordernis für die Aufstellung des Bebauungsplanes wegen LEPro 
 
siehe Stellungnahme   
 
27.) keine Unterversorgung 
Versorgung ausreichend siehe Stellungnahme   
 
28.) Widerspruch Nahversorgungskonzept etc. 
 
siehe Stellungnahme  
 
29.) geringere Flächenproduktivität als Bestand. 
 
Zitat aus dem Einzelhandelsgutachten S. 24 Abs. 3: 
Unter Beachtung der dargelegten Rahmenbedingungen ist davon auszugehen, dass der in Rede ste-
hende Lebensmittelmarkt eher im oberen Bereich der oben aufgezeigten Flächenproduktivitäts-
Spannweite für Supermärkte agieren kann. 
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Für den Edeka-Bestandsbetrieb wird aufgrund der als vergleichsweise klein einzustufenden Verkaufs-
fläche eine eher hohe Flächenproduktivität von 5.000 Euro/ m² VKF angenommen. 
Das Ansiedlungs-Vorhaben wird aufgrund der größeren Verkaufsfläche einen Mehrumsatz gegenüber 
dem Bestandsbetrieb sowie eine erhöhte Marktdurchdringung im Einzugsbereich erzielen. Jedoch ist 
davon auszugehen, dass ein Teil der größeren Verkaufsfläche zu einer Optimierung logistischer und 
arbeitsprozessualer Abläufe genutzt wird, so dass sich diese als nicht unmittelbar umsatzrelevant dar-
stellt. Es wird für das Vorhaben demnach eine Flächenproduktivität von rd. 4.500 – 5.000 Euro/ m² VKF 
angenommen. 
 
30.) Stadt ist befangen siehe Stellungnahme  
 
31.) Abwägungsentscheidung siehe Stellungnahme   +   
 
32.) Stellungnahme Denkmalschutz 
 
Bei dem vom LVR – Amt für Denkmalpflege im Rheinland als Denkmalbereich nach § 2(3) Denkmal-
schutzgesetz – DSchG - bewerteten Siedlungsbereich handelt es sich um den historischen Stadtkern 
von Bergisch Neukirchen, der stark geprägt ist von denkmalgeschützten Bauten, die sich schwerpunkt-
mäßig um die evangelische Kirche aber auch längs der Burscheider Straße gruppieren. Hinzu kommen 
die anschließenden Grünflächen. Eine Denkmalbereichssatzung liegt für diesen Bereich jedoch nicht 
vor.  
Das Plangebiet liegt ca. 200 m vom historischen Zentrum entfernt. In unmittelbarer Nähe des Plange-
bietes befinden sich die Baudenkmäler Burscheider Straße 103, 105, 109 und 111. Für diese greift der 
Umgebungsschutz gemäß § 9 Abs. 1b DSchG.  
 
Dieses Ensemble aus Fachwerkhäusern ist auch geprägt von kleinteiligen Hofstrukturen, die sich in 
Teilen bis in die zweite und dritte Baureihe erstrecken.  
 
Das Bebauungskonzept greift diese Struktur auf, indem die Dachfläche des Marktes, der überwiegend 
im Gelände verschwindet mit drei Gebäuden bebaut wird, die sich von den Abmessungen, der Höhen-
entwicklung (Trauf- und Firsthöhen) , der Dachform aber auch der hofartigen Anordnung in das Umfeld 
gut einfügen. 
 
Im Bereich der Wuppertalstraße ist aufgrund der Entfernung und der in den letzten Jahrzehnten erfolg-
ten Geländeveränderungen (Aufschüttung Wuppertalstraße etc.) und Neubaumaßnahmen ein direkter 
Zusammenhang mit dem Denkmalbereich nicht mehr erkennbar 
 
Zusammen mit der denkmalgerechten Gestaltung des Vorhabens und den Vorzügen bzgl. der Stärkung 
der Nahversorgung ist damit die Realisierung des Vorhabens auch aus Sicht der Unteren Denkmalbe-
hörde vertretbar. Bei dem Amt für Denkmalpflege im Rheinland handelt es sich nicht um die Obere 
Denkmalbehörde sondern lediglich eine Fachbehörde. 
 
33.) + 34.) Stellungnahme TBL und Durchlässigkeit  
 
Es besteht ein Mischwasserkanal (Schmutz- und Niederschlagswasser) im Straßenraum der Wupper-
talstraße, welcher das anfallende Schmutzwasser aufnehmen kann. Das anfallende Niederschlagswas-
ser wird versickert. Eine entsprechende wasserrechtliche Erlaubnis liegt zwischenzeitlich vor. 
 
35.) Überschreitung der Richtwerte 
 
Für das SO-Gebiet mit den Nutzungen oberhalb des SB-Marktes (Wohnungen, Büros und Praxen) 
nennt die TA Lärm keine Immissionsrichtwerte. Abhängig von der jeweiligen Schutzbedürftigkeit kann 
man für die vorgenannten Nutzungen von WA-Gebiet bis MI-Gebiet ausgehen Vergleicht man die ermit-
telten Beurteilungspegel durch alle Geräuschquellen im Zusammenhang mit dem Bauvorhaben (EDE-
KA SB-Markt usw.) mit den Immissionsrichtwerten, so wird ersichtlich, dass diese am maßgeblichen 
Immissionsort außerhalb des Bauvorhabens (Wuppertalstraße 7) zur Tages- und Nachtzeit eingehalten 
werden. An den Nutzungen oberhalb des SB-Marktes (Wohnungen, Büros und Praxen) wird an der 
Nordwestfassade des nächsten geplanten Gebäudes zum Parkplatz hin (auf dem Markt befindliches 
Wohngebäude - Nordwestfassade) der Immissionsrichtwert zur Tageszeit bei einer MI-Einstufung ein-
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gehalten und bei einer WA-Einstufung um 2 dB überschritten. Diese nur leichte Überschreitung ist an-
gesichts der beabsichtigten gemischten Nutzung tolerierbar.. 
Zur Sicherstellung eines ausreichenden Schallschutzes in den Gebäuden infolge der allgemeinen Ver-
kehrsgeräusche auf öffentlichen Straßen wurden passive Schallschutzmaßnahmen in Form von Min-
destanforderungen an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen (Fenster, Wände und Dächer aus-
gebauter Dachgeschosse) schutzbedürftiger Nutzungen nach DIN 4109 [6] ausgelegt und der Einbau 
fensterunabhängiger Lüftungsanlagen in Schlafräumen im Bebauungsplan festgesetzt. Gesunde Wohn-
verhältnisse sind damit gesichert 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
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